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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

12.10.2009 

Geschäftszahl 

E3 240913-0/2008 

Spruch 

E3 240.913-0/2008-23E 
 

ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. HERZOG-LIEBMINGER als Vorsitzende und den Richter 
Mag. HUBER-HUBER als Beisitzer im Beisein der Schriftführerin Fr. Mittermayr über die Beschwerde des 
XXXX, StA. Türkei, vertreten durch Dr. KOCHER und Mag. BUCHER, Rechtsanwälte in 8010 Graz, 
Friedrichgasse 31, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 30.07.2003, FZ. 03 22.725-BAT, in 
nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 7 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002, und gemäß § 8 
Absatz 1 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl Nr. 129/2004, als unbegründet abgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger der Türkei und der kurdischen Volksgruppe zugehörig, reiste 
am 27.07.2003 illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 28.07.2003 einen Asylantrag. 
 

Im Rahmen einer Erstbefragung am 28.07.2003 durch die Bundespolizeidirektion Schwechat erklärte der BF, 
dass er Kurde sei und keine Rechte hätte. Weiters sei er Mitglied der HADEP-Partei und würde verfolgt werden. 
 

Der Beschwerdeführer wurde anschließend am 30.07.2003 durch Bedienstete des BAA, insbesondere zu seinen 
Fluchtgründen niederschriftlich einvernommen. 
 

Zusammengefasst brachte der Beschwerdeführer vor, dass er einmal von der Polizei für 10 Stunden angehalten 
worden sei, da er HADEP/DEHAP-Sympathisant sei. Auf der Wache habe man ihn befragt und vorgeworfen, die 
PKK zu unterstützen. 
 

Er sei nie von Privatpersonen bedroht worden. Da er HADEP-Sympathisant sei, hätten ihm viele Türken 
Vorwürfe gemacht. HADEP-Sympathisanten hätten in der Türkei immer Probleme, bis jetzt sei er aber keiner 
konkreten Bedrohung ausgesetzt gewesen. 
 

Weiters wolle der BF nicht zum Militär einrücken, da er "die Soldaten oder das Militär nicht mag". 
 

Einen konkreten Grund für die Ausreise habe es nicht gegeben, er hätte die Situation nicht ausgehalten. Die 
Kurden würden überall diskriminiert 
 

2. Mit angefochtenem Bescheid wies die Erstbehörde den Asylantrag des nunmehrigen Beschwerdeführers ab 
und erklärte die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Türkei für zulässig. 
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Die Erstbehörde traf darin zunächst folgende Feststellungen. Der BF sei türkischer Staatsangehöriger und gehöre 
nicht der kurdischen Volksgruppe an bzw. sei nie Mitglied/ Sympathisant der HADEP gewesen. Der BF hätte 
keine Verfolgung iSd AsylG 1997 glaubhaft gemacht und es bestünden keine stichhaltigen Gründe für die 
Annahme, dass der BF im Falle der Zurückweisung, Zurück- oder Abschiebung einer Gefahr iSd § 57 Abs. 1 
und 2 FrG ausgesetzt sei. 
 

Weiters wurden allgemeine Feststellungen zur Türkei, zur Rückkehrsituation sowie zu den aktuellen 
Entwicklungen, zur Ausweitung der Bürgerechte, zur HADEP sowie zum Erwerb der HADEP-Mitgliedschaft 
getroffen. Beweiswürdigend wurde ausgeführt, dass das Vorbringen des BF nicht glaubhaft gewesen sei. In der 
rechtlichen Würdigung wurde begründend dargelegt, warum dem Beschwerdeführer kein Asyl zu gewähren war 
und warum das Vorbringen auch keinen Grund für die Unzulässigkeit der Abschiebung darstellt. 
 

3. Gegen diesen Bescheid wurde mit Schriftsatz vom 14.08.2003 innerhalb offener Frist "Berufung" (nunmehr: 
"Beschwerde") erhoben. 
 

Der BF erklärt in diesem Schriftsatz, dass er entgegen den Ausführungen im Bescheid des BAA der kurdischen 
Volksgruppe angehöre und HADEP/DEHAP-Sympathisant gewesen sei. Ergänzend wurde vom BF angeführt, 
dass er bei der vor dem BAA erwähnten polizeilichen Anhaltung geohrfeigt und beschimpft worden sei. 
 

1992 sei ein Cousin des BF wegen der Unterstützung einer prokurdischen Partei für drei Jahre in Haft gewesen 
bzw. sei im Jahre 1994 ein Onkel von ihm, der sich für die Kurden eingesetzt habe, ermordet worden. 
 

Im Rahmen des Militärdienstes wolle er nicht gegen sein eigenes Volk vorgehen müssen. Zudem sei es eine 
Tatsache, dass Kurden im türkischen Militär einem erhöhten Risiko von Folter oder unmenschlicher Behandlung 
ausgesetzt seien. Eine innerstaatliche Fluchtalternative stehe ihm nicht zur Verfügung, da prokurdische 
Aktivitäten in allen Landesteilen der Türkei mit der gleichen Strenge und Härte verfolgt werden würden. 
 

Hinsichtlich seiner Angaben wurde vom BF auf den Report "Asylum Seekers from Turkey II" von David 
McDowall verwiesen. 
 

Weiters wurde eine neuerliche Einvernahme des BF im Rahmen einer mündlichen Berufungsverhandlung 
beantragt. Hinsichtlich des genauen Inhaltes der Beschwerde wird auf den Akteninhalt (VwGH 16. 12. 1999, 
99/20/0524) verwiesen. Mit diesem Rechtsmittel wurde jedoch kein hinreichend substantiiertes Vorbringen 
erstattet, welches geeignet wäre der schlüssigen rechtlichen Würdigung der Erstbehörde entgegen zu treten. 
 

4. Von Seiten des Zollamtes Linz wurde mit Schreiben vom 11.01.2006 mitgeteilt, dass der BF am 04.01.2006 in 
einem Gastronomiebetrieb beim Einräumen von Eissalat im Keller angetroffen worden sei. In weiterer Folge 
konnte eruiert werden, dass der BF entgegen den Bestimmungen des § 3 Abs. 1 iVm § 28 Abs. 1 Z 1 lit a 
AuslBG in diesem Betrieb unerlaubt beschäftigt war. 
 

5. Mit Schriftsatz vom 28.04.2008 wurde vom BF eine Berufungsergänzung (nunmehr: Beschwerdeergänzung) 
erstattet, wonach mehrere vom BF im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahme vor dem BAA 
vorgebrachten Fluchtgründe nur unzureichend gewürdigt worden seien. Dies beziehe sich einerseits auf die 
Verweigerung des Militärdienstes, andererseits auf die bereits erfolgte Verfolgungshandlung auf Grund der dem 
BF vorgeworfenen, oppositionellen politischen Gesinnung. Ergänzend sei hinzuzufügen, dass der BF in 
Österreich regelmäßig an verschiedenen kurdischen Demonstrationen, Veranstaltungen und Kundgebungen in 
exponierter Weise teilnimmt. Im Übrigen wurde erneut die Abhaltung einer mündlichen Verhandlung beantragt. 
Hinsichtlich des genauen Inhaltes der Beschwerdeergänzung wird auf den Akteninhalt (VwGH 16. 12. 1999, 
99/20/0524) verwiesen. 
 

6. Mit Schreiben vom 19.08.2008 wurden von Seiten des BF eine Bestätigung über die Mitgliedschaft in einem 
alevitischen Kulturverein und zahlreiche Farbfotokopien in Vorlage gebracht. Diese Unterlagen dienen als Beleg 
für die Mitgliedschaft des BF im alevitischen Kulturverein bzw. für seine angebliche exilpolitische Tätigkeit. 
 

7. Mit Einrichtung des Asylgerichtshofes wurde der gegenständliche Verfahrensakt der Gerichtsabteilung E3 
zugeteilt. 
 

8. Mit Schriftsatz vom 06.02.2009 wurde vom BF gem. § 62 AsylG 2005 ein Fristsetzungsantrag an den 
Präsidenten des AsylGH gestellt. Nach Durchführung einer dem BF aufgetragenen Mängelbehebung und einer 
vom Beisitzer - in Vertretung der vorsitzenden Richterin - abgegebenen Stellungnahme gem. § 62 Abs. 1 letzter 
Satz AsylG, wurde vom AsylGH durch den Präsidenten des AsylGH beschlossen, dass dem Fristsetzungsantrag 
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Folge gegeben wird und dem zuständigen Senat oder, sofern gesetzlich vorgesehen, dem zuständigen 
Einzelrichter aufgetragen werde, bis zum 31.01.2010 eine Entscheidung herbeizuführen. 
 

9. Da der erstinstanzliche Bescheid bereits vor rund 6 Jahren erlassen wurde, wurde seitens des 
Asylgerichtshofes mit Schreiben vom 06.08.2009 gem. § 45 (3) AVG Beweis erhoben, dh. den Parteien des 
Verfahrens Länderfeststellungen zur Türkei zugestellt und ihnen die Möglichkeit zur Abgabe einer schriftlichen 
Stellungnahme binnen zwei Wochen ab Zustellung des Schreibens eingeräumt; somit wurde aufgrund der 
vorliegenden aktuelleren Feststellungen zur Türkei (zu den Anforderungen an die Aktualität einer Quelle vgl. 
etwa Erk. d. VwGHs. vom 9. März 1999, Zl. 98/01/0287 und sinngemäß -im Zusammenhang mit 
Entscheidungen nach § 4 AsylG 1997- das E. vom 11. November 1998, 98/01/0284, bzw. auch E. vom 7. Juni 
2000, Zl. 99/01/0210) bestätigt, dass die Feststellungen des BAA nach wie vor gültig sind (zur Zulässigkeit 
dieser Vorgangsweise in diesem speziellen Fall einer sonst schlüssigen und umfassenden Beweiswürdigung des 
Bundesasylamtes siehe Erkenntnis des VwGH vom 17.10.2006, Zahl: 2005/20/0459-5, ebenso Beschluss des 
VwGH v. 20.6.2008, Zahl 2008/01/0286-6; vgl. auch Erk d. VfGH v. 10.12.2008, 

U 80/08-15, wo der unterlassene schriftliche Vorhalt an den BF nach dem Verstreichen eines mehrjährigen 
Zeitraumes seit der Einbringung eines Rechtsmittels gegen den angefochtenen Bescheid in Bezug auf die 
aktuelle asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Herkunftsstaat und die Einräumung der Möglichkeit, hierzu 
Stellung zu nehmen [neben dem zusätzlichen Unterlassen der Durchführung einer Verhandlung] ausdrücklich als 
Akt der behördlichen Willkür bezeichnet wurde und hieraus e contrario ableitbar ist, dass aus der Sicht des 
VfGH die Durchführung einer schriftlichen Beweisaufnahme gem. § 45 AVG im hier erörterten Umfang einen 
tauglichen Ermittlungsschritt darstellen kann, welcher das erkennende Gericht von der Verpflichtung zur 
Durchführung einer Verhandlung in gewissen Fällen befreien kann. Ein solcher Fall liegt hier vor.) . 
 

Darüber hinaus wurde der BF eingeladen, alle ihm zur Verfügung stehenden und ihm zugänglichen 
Bescheinigungsmittel, Dokumente und Gegenstände, welche für des Verfahren relevant sind, das Vorbringen 
bescheinigen können und im erstinstanzlichen Verfahren noch nicht vorgelegt wurden bzw. deren 
Kenntnisnahme bis dato im Verfahren nicht erfolgte innerhalb einer Frist von 2 Wochen ab Zustellung des 
Schreibens dem Asylgerichtshof vorzulegen. 
 

10. Während von Seiten des Bundesasylamtes keine Stellungnahme zur obigen Mitteilung erfolgte, langte am 
26.08.2009 beim Asylgerichtshof-Außenstelle Linz eine Stellungnahme des Beschwerdeführers ein. Hinsichtlich 
des Inhaltes der Stellungnahme wird auf den Akteninhalt (VwGH 16. 12. 1999, 99/20/0524) verwiesen. Es 
wurde jedoch kein hinreichend substantiiertes Vorbringen erstattet, welches geeignet wäre der schlüssigen 
rechtlichen Würdigung der Erstbehörde entgegen zu treten. 
 

11. Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in den erstinstanzlichen Verwaltungsakt des BF unter zentraler 
Berücksichtigung der niederschriftlichen Angaben dieser Person vor dem BAA, des bekämpften Bescheides, des 
Beschwerdeschriftsatzes sowie des ergänzenden Ermittlungsverfahrens. 
 

12. Hinsichtlich des Verfahrensherganges und Parteienvorbringens im Detail wird auf den Akteninhalt 
verwiesen. 
 

II. DER ASYLGERICHTSHOF HAT ERWOGEN: 
 

1. Am 1. Juli 2008 beim Unabhängigen Bundesasylsenat anhängige Verfahren sind vom Asylgerichtshof nach 
Maßgabe des § 75 AsylG 2005 idF. BGBl. I Nr. 4/2008 weiterzuführen. 
 

Gemäß § 61 AsylG 2005 idgF entscheidet der Asylgerichtshof über Beschwerden gegen Bescheide des 
Bundesasylamtes. 
 

Gemäß § 23 Absatz 1 des Bundesgesetzes über den Asylgerichtshof, BGBl. I, Nr. 4/2008 (Asylgerichtshofgesetz 
- AsylGHG) idF BGBL. I Nr. 147/2008, sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 
100, nicht anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an 
die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt, weshalb im gegenständlichen Fall im hier 
ersichtlichen Umfang das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 - AVG, BGBl. Nr.51 zur Anwendung 
gelangt. 
 

Anzuwenden war gemäß § 75 Abs 1 und 8 AsylG 2005 idF BGBl I Nr. 29/2009 das AsylG 1997, BGBl. I Nr. 
76/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 bzw. (hinsichtlich der in seinem § 44 Abs 3 genannten Paragraphen) idF 
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BGBl. I Nr. 129/2004 (im Folgenden: "AsylG 1997"), das AVG, BGBl. Nr. 51/1991 in der geltenden Fassung, 
und das ZustG, BGBl. Nr. 200/1982 in der geltenden Fassung. 
 

Hinsichtlich des Verfahrens vor dem Asylgerichtshof waren die einschlägigen Bestimmungen des Asylgesetzes 
2005, BGBl. I Nr. 100 in der geltenden Fassung (im Folgenden: "AsylG 2005") anzuwenden. Gemäß § 9 Abs. 1 
AsylGHG, BGBl. I Nr. 4/2008 in der geltenden Fassung entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, soweit eine 
Entscheidung durch einen Einzelrichter oder Kammersenat nicht bundesgesetzlich vorgesehen ist. Gemäß § 60 
Abs. 3 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof über Beschwerden gegen zurückweisende Bescheide nach 
den §§ 4 und 5 AsylG 2005 und nach § 68 AVG durch Einzelrichter. Gemäß § 42 AsylG 2005 entscheidet der 
Asylgerichtshof bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung oder Rechtsfragen, die sich in einer 
erheblichen Anzahl von anhängigen oder in naher Zukunft zu erwartender Verfahren stellt, sowie gemäß § 11 
Abs. 4 AsylGHG, wenn im zuständigen Senat kein Entscheidungsentwurf die Zustimmung des Senates findet 
durch einen Kammersenat. Im vorliegenden Verfahren liegen weder die Voraussetzungen für eine Entscheidung 
durch einen Einzelrichter noch die für eine Entscheidung durch den Kammersenat vor. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die erkennende Behörde, sofern die Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, im Spruch und in der 
Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und demgemäß den angefochtenen 
Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

2. Zur Lage in der Türkei und insbesondere zur Situation der Kurden sowie zum Wehrdienst bzw. zur 
exilpolitischen Tätigkeit werden folgende, - im Zuge der vorgenommenen Beweisaufnahme (siehe oben, Punkt 
9) in das Verfahren eingeführte -, Länderfeststellungen dem Verfahren zugrunde gelegt: 
 

Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei, 29.06.2009 sowie vom 
11.09.2008 
 

BAMF, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Türkei, Amnestien, Strafnachlass, 
 

Verjährung, Begnadigung, 01.02.2008. 
 

EU-Kommission, Türkei Fortschrittsbericht 2007, 06.11.2007, Türkei Fortschrittsbericht (engl.) 2008, 5.11.2008 
 

Annual Report of the United States Commission on International Religious Freedom, Mai 2008. 
 

Home Office, Country of Origin Information Report, Turkey, Dezember 2007, September 2008, März 2009 
 

USDOS: Country Reports on Human Rights Practices 2007: Turkey, 11.03.2008, dieselbe Quelle für den 
Berichtszeitraum 2008: 25.2.2009 
 

USDOS: International Religious Freedom Report Turkey, 19.9.2008 
 

APA0332 v. 2.1.2009: "Türkisches Staatsfernsehen sendet Kurdisch - "TRT-6, be xer be" 
 

BAMF, Bericht über das Eurasil Meeting zur Türkei vom 24. Juni 2008, Oktober 2008 
 

BAMF, Glossar islamische Länder, Band 23 Türkei, , Seite 3, Amnestiegesetze, 01.02.2009.Feber 2009 
 

Erkenntnisse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zur Türkei vom April 2008 
 

Schweizerisches Bundesamt für Migration BFM, Länderanalysen, September 2008 
 

die im Text genannten Quellen 
 

Aufgrund der genannten Erkenntnisquellen werden folgende Feststellungen bezüglich Ihres Verfahren getroffen: 
 

Allgemeines 
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Die Entwicklung der vergangenen Jahre ist gekennzeichnet durch einen tiefgreifenden Reformprozess, der 
wesentliche Teile der Rechtsordnung (besonders im Strafrecht, aber auch im Zivil- oder Verfassungsrecht) 
erfasst hat und auf große Teile der Gesellschaft ausstrahlt. Die türkische Regierung hat zuletzt im Rahmen des 
47. Assoziationsrates der EG mit der Türkei in Brüssel am 19. Mai 2009 ein klares Bekenntnis zum Ziel der EU-
Vollmitgliedschaft abgegeben und angekündigt, den Reformprozess zu beschleunigen. 
 

Glaubensfreiheit: 
 

Individuelle Glaubensfreiheit ist gewährleistet, doch es mangelt an ausreichender Rechtssicherheit für die 
Betätigung aller nicht sunnitisch-islamischen religiösen Gemeinschaften; diese werden nicht durch die staatliche 
islamische Religionsbehörde Diyanet 
 

gesteuert. Fundamentalistische islamische Bestrebungen werden durch die staatliche Religionsbehörde nur in 
beschränktem Maße kontrolliert. Die regierende AK-Partei versucht, Beschränkungen zu lockern, ist aber in 
ihrem Vorhaben, das Kopftuch für Studentinnen zuzulassen, am Verfassungsgericht gescheitert. 
 

Politische Opposition 
 

Die Auseinandersetzung zwischen den politischen Lagern ist geprägt von großer Härte; der Gemeinsinn über die 
Parteigrenzen hinweg ist wenig ausgeprägt. Immer wieder werden Konflikte bis zur versuchten Ausschaltung 
des politischen Gegners getrieben (Verbotsverfahren gegen die AKP). Das politische System hat diese 
Bewährungsprobe jedoch bestanden. 
 

Politisch Oppositionelle werden in der Türkei nicht systematisch verfolgt. Die Arbeit der oppositionellen pro-
kurdischen und in Teilen PKK-nahen DTP (Demokratik Toplum Partisi) wird jedoch teilweise von Seiten der 
Justiz durch Verfahren behindert, die die Meinungsfreiheit oder die politische Betätigungsfreiheit der DTP-
Abgeordneten oder -Mitglieder einschränken. 
 

Das türkische Verfassungsgericht hatte früher in zahlreichen Fällen von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
Parteien zu verbieten. Die Schließungsverfahren richteten sich entweder gegen islamistische Parteien, z.B. 1998 
die "Wohlfahrts-Partei" (Refah Partisi), 2001 die "Tugend-Partei" (Fazilet Partisi), oder pro-kurdische Parteien, 
z. B. DEP, HADEP. Ein Verbotsantrag gegen die pro-kurdische Splitterpartei HAK-PAR wurde am 29.02.2008 
vom Verfassungsgericht abgelehnt. Das Urteil ist seit dem 02.07.2008 rechtskräftig. Mit dem Reformpaket vom 
11.01.2003 hat die AKP-Regierung Reformen des Parteien- und Wahlgesetzes beschlossen. Gleichwohl sind zur 
Zeit drei Parteiverbotsverfahren, u.a. gegen die regierende AKP (mit Entscheidung vom 30.07.2008 lehnte das 
Verfassungsgericht ein Verbot ab, verurteilte die Partei aber zu einer Finanzstrafe) sowie die pro-kurdische DTP, 
anhängig. Gleichzeitig werden Mitglieder der DTP sowie Journalisten und Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens, die sich zu Tabuthemen äußern, verschiedentlich mit Verfahren aufgrund von Meinungsdelikten bzw. 
Verstößen gegen das Parteiengesetz gegängelt. Das Verbotsverfahren gegen die kurdisch orientierte 
"Demokratische Volkspartei" (DEHAP), die Nachfolge- bzw. Schwesterpartei der HADEP, das 2003 eingeleitet 
wurde, hat sich erledigt. Die Partei hat sich am 19.11.2005 selbst aufgelöst. Ihre Nachfolge trat die am 
25.10.2005 gegründete "Partei für eine demokratische Gesellschaft" (DTP) an, zu der sich viele führende 
kurdische Politiker zusammengeschlossen haben und die zumindest teilweise noch mit der PKK sympathisiert. 
Ziel der DTP sei die friedliche Lösung des Kurdenkonflikts, verlautet aus der Partei, an deren Spitze einige der 
ehemaligen kurdischen Parlamentsabgeordneten stehen, die enge Kontakte zur Menschenrechtspreisträgerin 
Leyla Zana unterhalten. Das im November 2007 eingeleitete Verbotsverfahren gegen die oppositionelle DTP ist 
weiterhin anhängig. Von den Verfahren gegen Parteien vor dem Verfassungsgericht sind grundsätzlich die 
Verfahren gegen ihre Amtsträger vor Straf- oder Sicherheitsgerichten zu unterscheiden. Letztere werden in der 
Regel wegen Meinungsdelikten oder des Vorwurfs der Unterstützung einer illegalen Organisation geführt. 
 

Dem dt. Auswärtige Amt ist kein Fall bekannt geworden, in dem die einfache Mitgliedschaft in der HADEP oder 
in der DEHAP - ohne besondere, z.B. strafrechtlich relevante Verdachtsmomente - zu Repressalien gegen die 
Betreffenden geführt hätte (Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Türkei, 11.09.2008). 
 

Der Ländersachverständige Dr. XXXX (Qualifikationsprofil liegt in Form eines Lebenslaufes zur Einsichtnahme 
auf) vertritt im Rechercheergebnis vom 22.1.2009 im Asylverfahren E10 225.082, sowie vom 22.1.2009 zum 
Asylverfahren E10 227.684 die Auffassung, dass der bloße Kontakt zur HADEP/DEHAP bzw. die bloße 
ehemalige Mitgliedschaft beim Fehlen eines weiteren qualifizierten Sachverhaltes zu keinen staatlichen 
Verfolgungshandlungen führt(e). Auch wurde nur gegen einige wenige besonders prominente (ehemalige) 
Mitglieder der DEP strafrechtlich vorgegangen. 
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Die HADEP war bis zum Verbot eine legale Partei, ergo waren auch ihre Veranstaltungen bis zum Zeitpunkt 
ihres Verbots legal. 
 

Aus einer Auskunft der ÖB Ankara, basierend auf eine Auskunft eines türkischen Vertrauensanwaltes vom 
14.8.2008 an das Bundesasylamt, Az.: 3000.300/77/2008 geht hervor, dass die Regierung zwar im Jahr 2000 
eine relativ strenge Haltung gegenüber der HADEP einnahm, dies heute gegenüber der Nachfolgepartei DTP 
nicht der Fall ist. Die Haltung der Regierung gegenüber den Mitgliedern der DTP sei "sehr gemäßigt, wenn nicht 
gar locker." 
 

Das Auswärtige Amt Berlin geht auch davon aus, dass gegenwärtig prokurdische Demonstrationen, so lange sie 
friedliche verlaufen von den Sicherheitskräften grundsätzlich nicht aufgelöst werden (Punkt 

1.2. des Bericht des AA Berlin zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage in der Türkei vom 11.9.2008) 
 

Meinungs- und Pressefreiheit: 
 

2008 hat es positive Entwicklungen im Bereich der Meinungsfreiheit gegeben. Nach der Reform des Artikel 301 
StrafG im April 2008 (in Kraft getreten am 08.05.2008) können Ermittlungen nur noch nach Zustimmung des 
Justizministers aufgenommen werden. Zudem ist der Tatbestand "Beleidigung des Türkentums" durch die 
Formulierung "Beleidigung der Türkischen Nation" abgeändert, der Strafrahmen von drei auf zwei Jahre 
heruntergesetzt sowie für im Ausland begangene Taten an das Inlandsstrafmaß angepasst worden. Wiederholt 
wurde es von Seiten der Justiz seither abgelehnt, Verfahren einzuleiten. Nach Auskunft des Justizministerium 
wurden dort von den Staatsanwaltschaften bis Anfang Februar 2009 insgesamt 618 Fälle (Mischung aus Altund 
Neufällen) zur Bewilligung der Strafverfolgung vorgelegt. In 87 % der Fälle erging keine Bewilligung, in 13 % 
wurde es der Staatsanwaltschaft überlassen, Ermittlungen einzuleiten. 
 

Strafverfolgungs- und Strafzumessungspraxis 
 

Das türkische Recht sichert die grundsätzlichen Verfahrensgarantien im Strafverfahren. Die 
 

Unabhängigkeit der Justiz ist in der Verfassung verankert (Art. 138). Für Entscheidungen u. a. über 
Verwarnungen, Versetzung oder den Verbleib im Beruf ist der Hohe Rat der Richter und Staatsanwälte unter 
Vorsitz des Justizministeriums zuständig (Verhandlung in geschlossenen Verfahren; ohne gerichtliche 
Überprüfungsmöglichkeit). 
 

Im Jahr 2008 hat sich die vormals zögerliche Haltung bezüglich der Verfolgung von Soldaten, Gendarmen und 
Polizeibeamten nachweisbar verbessert. Immer noch kommt es aber nur in wenigen Einzelfällen zu 
Verurteilungen bei diesen Personen. In Bezug auf die Verfolgung und den Schutz bei Gewaltdelikten gegen 
Frauen hat der EGMR den türkischen Staat am 09.06.2009 in der Rechtssache Opuz zu einer Zahlung von 
Schadenersatz in Höhe von 30.000 ¿ verurteilt. Der türkische Staat war trotz einer offensichtlichen 
Bedrohungssituation im Jahr 2002 nicht zum Schutz einer Frau und ihrer Mutter vor ihrem ehemaligen Ehemann 
eingeschritten. Der Gerichtshof stellte ein allgemeines Klima staatlicher Toleranz gegenüberhäuslicher Gewalt 
gegen Frauen, insb. eine diesbezügliche Teilnahmslosigkeit der Verfolgungsbehörden und der Justiz fest. Die 
Türkei reagierte nach 2002 bereits mit Gesetzesänderungen, es bestehen jedoch weiter Defizite. 
 

Polizeiliche Gewahrsame/Haftanstalten 
 

Die Null-Toleranz-Politik gilt weiterhin grundsätzlich als Richtschnur der Bekämpfung von 
 

Folter und unmenschlicher Behandlung durch staatliche Organe. Insgesamt werden jedoch Personen, die 
verdächtigt werden, Misshandlungen oder Folter begangen zu haben, noch 
 

nicht in ausreichendem Maße verfolgt. In der Türkei gibt es zur Zeit 422 Gefängnisse (2006: 382), darunter 13 
sog. F-Typ-Gefängnisse für Häftlinge, die wegen Terror- oder organisierten Verbrechens einsitzen (je 2 in 
Ankara, Izmir, Tekirdag und Kocaeli, je 1 in Adana, Bolu, Edirne, Van und Kirikkale), und sechs 
Jugendhaftbzw. Erziehungsanstalten. Bei einer Kapazität der Gefängnisse für 98.238 Personen waren im 
November 2008 nach offiziellen Angaben 98.755 Personen inhaftiert (2007: 70.477). 
 

Die Haftbedingungen in türkischen Gefängnissen älterer Bauart mit Zellen für bis zu 100 Personen entsprechen 
weiterhin nicht EU-Standards. Auch das beim Ministerpräsidentenamt angegliederte Präsidium für 
Menschenrechte räumt hier Nachholbedarf ein. Laut einer Presseerklärung des Präsidenten des Präsidiums 
erfüllen darüber hinaus 33 % von 987 untersuchten Haftanstalten (Gefängnisse sowie Einrichtungen zur 
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vorübergehenden Gewahrsamnahme) nicht die internationalen Standards (Überbelegung, Raummangel, Mangel 
an Toiletten und Hygiene, Mangel an Unterbringungsmöglichkeiten für Frauen und Mangel an Polizistinnen). 
Die seit 2001 neu eingeführten F-Typ-Gefängnisse können hingegen in vielerlei Hinsicht als vorbildlich 
bezeichnet werden (Zellengröße, Hygiene, Betätigungs-möglichkeiten für Gefangene, ärztliche Betreuung). Am 
22.01.2007 hat das Justizministerium die von Menschenrechtsorganisationen kritisierten Isolierungsvorschriften 
gelockert. Die Freizeit der Häftlinge in Gemeinschaft (Gruppen von maximal 10 Personen) wurde auf 10 
Stunden pro Woche erhöht (Ausnahme: Schwerverbrecher oder besonders gefährliche Häftlinge). Nach einer 
Studie des "Çagdas Hukucular Dernegi" (Verein Moderner Anwälte), die Ende 2007/Anfang 2008 mit 120 
Untersuchungshäftlingen in sechs Haftanstalten durchgeführt wurde, wird dieses Recht auf Freizeit in 
Gemeinschaft nicht vollständig respektiert. Der Ausschuss des Europarats für die Verhütung von Folter hat nach 
seinem Besuch des Hochsicherheitsgefängnisses Imrali im Mai 2007 die türkische Regierung aufgefordert, die 
Isolationshaft von Abdullah Öcalan zu beenden. Laut Pressemeldungen vom November 2008 kündigte 
Justizminister Sahin an, dort Räumlichkeiten für weitere Häftlinge zu schaffen und Mitte 2009 zu prüfen, ob 
künftig fünf bis sechs weitere Insassen dort untergebracht werden könnten. 
 

Sippenhaft 
 

In der Türkei gibt es keine "Sippenhaft" in dem Sinne, dass Familienmitglieder für die Handlungen eines 
Angehörigen strafrechtlich verfolgt oder bestraft werden. 
 

Staatliche Repressionen 
 

Es gibt in der Türkei keine Personen oder Personengruppen, die alleine wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer 
Rasse, Religion, Nationalität, sozialen Gruppe oder alleine wegen ihrer politischen Überzeugung staatlichen 
Repressionen ausgesetzt sind. 
 

Kurden 
 

Ungefähr ein Fünftel der Gesamtbevölkerung der Türkei (72 Millionen) - also ca. 14 Millionen Menschen - ist 
zumindest teilweise kurdischstämmig. Im Westen der Türkei und an der Südküste lebt die Hälfte bis annähernd 
zwei Drittel dieser Kurden: ca. drei Millionen im Großraum Istanbul, zwei bis drei Millionen an der Südküste, 
eine Million an der Ägäis-Küste und eine Million in Zentralanatolien. Rund sechs Millionen kurdischstämmige 
Türken leben in der Ost und Südost-Türkei, wo sie in einigen Gebieten die Bevölkerungsmehrheit bilden. Nur 
ein Teil der kurdischstämmigen Bevölkerung in der Türkei ist auch einer der kurdischen Sprachen mächtig. 
 

Weiterhin sind Spannungen in den kurdisch geprägten Regionen im Südosten des Landes zu verzeichnen. Die 
türkischen Militäroperationen gegen PKK-Einrichtungenim Nordirak dauern an; sie stützen sich inzwischen auf 
eine Kooperation zwischen der Türkei, den USA und Irak. Auf wirtschaftlichem und kulturpolitischem Gebiet 
hat die Regierung zahlreiche Anstrengungen zur Verbesserung der Lage der Kurden unternommen. Von 
besonderer Bedeutung ist die Aufnahme kurdischsprachiger Sendungen im staatlichen Fernsehsender TRT seit 
Januar 2009. 
 

Allein aufgrund ihrer Abstammung sind und waren türkische Staatsbürger kurdischer und anderer 
Volkszugehörigkeit keinen staatlichen Repressionen unterworfen. Aus den Ausweispapieren, auch aus Vor- oder 
Nachnamen, geht in der Regel nicht hervor, ob ein türkischer Staatsbürger kurdischer Abstammung ist 
(Ausnahme: Kleinkindern dürfen seit 2003 kurdische Vornamen gegeben werden). 
 

Die meisten Kurden sind in die türkische Gesellschaft integriert, viele auch assimiliert. In Parlament, Regierung 
und Verwaltung sind Kurden ebenso vertreten wie in Stadtverwaltungen, Gerichten und Sicherheitskräften. 
Ähnlich sieht es in Industrie, Wissenschaft, Geistesleben und Militär aus. 
 

In den wirtschaftlich unterentwickelten und z.T. feudalistisch strukturierten Regionen im Osten und Südosten der 
Türkei hat sich die Lage der Kurden seit dem Ende des Bürgerkrieges (Festnahme Öcalans 1999, bis dahin ca. 
37.000 Todesopfer) und vor allem mit der Verabschiedung der Reformgesetze seit 2002 deutlich verbessert, wie 
auch unabhängige Menschenrechtsorganisationen feststellen. Dies schließt erste Schritte bei der Gewährung 
kultureller Rechte ein, wie die Zulassung privater kurdischer Sprachkurse für Erwachsene (die 
 

jedoch mangels Nachfrage wieder eingestellt wurden) und die eingeschränkte Genehmigung regionaler 
kurdischsprachiger Radio- und Fernsehsendungen. Ökonomisch sind zudem erste, wenn auch zaghafte 
Entwicklungsansätze zu verzeichnen. 
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Am 27.05.2008 stellte MP Erdogan in Diyarbakir einen Aktionsplan für den Südosten der Türkei vor, der bis 
2012 Investitionen von 14,5 Mrd. YTL (ca. 12 Mrd. US-D) in die wirtschaftliche Entwicklung der Region 
vorsieht. Das Misstrauen zwischen den Vertretern des türkischen Staates im Südosten - Justiz, Zivilverwaltung, 
Polizei und Militär - und der überwiegend kurdischen Bevölkerung ist zwar immer noch vorhanden, hat sich in 
den letzten Jahren aber verringert. 
 

Der Gebrauch des Kurdischen, d.h. der beiden in der Türkei vorwiegend gesprochenen kurdischen Sprachen 
Kurmanci und Zaza, ist in Wort und Schrift keinen Restriktionen ausgesetzt, der öffentliche Gebrauch ist 
allerdings noch eingeschränkt und im Schriftverkehr mit Behörden nicht erlaubt. Kurdischunterricht und 
Unterricht in kurdischer Sprache an Schulen sind nach wie vor verboten. 
 

Aleviten 
 

Mit schätzungsweise 15 Millionen (rund ein Fünftel der türkischen Bevölkerung) bilden die Aleviten nach den 
Sunniten die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft der Türkei. In der Türkei leben sowohl türkische als auch 
kurdische Aleviten, die ihren Glauben je nach Herkunftsregion unterschiedlich praktizieren. 
 

Die Aleviten verwahren sich selbst gegen den Begriff "Minderheit". Vom türkischen Staat werden sie offiziell 
nicht als Glaubensgemeinschaft anerkannt, sondern als Teil der muslimischen (sunnitischen) Bevölkerung der 
Türkei angesehen. Dementsprechend betrachtet die Religionsbehörde DIYANET das Alevitentum als islamische 
Unteridentität in seiner Zuständigkeit. Den Status alevitischer Gebetshäuser (Cemevi) erkennt sie nicht als 
Moscheen vergleichbar an. In Regierung, Verwaltung und Parlament sind die Aleviten unterrepräsentiert. 
 

Auch wenn die Aleviten ihre Religion entsprechend der Gewährleistung in Art. 24 der türkischen Verfassung 
weit gehend unbehindert ausüben können, sehen sie sich aufgrund des Fehlens einer eigenen 
Rechtspersönlichkeit doch schwerwiegenden - ihrer Art und Intensität nach aber nicht asylerheblichen - 
bürokratischen Hemmnissen ausgesetzt. 
 

Die Aleviten selbst unterstützen den von Atatürk begründeten türkischen Laizismus und fordern eine echte 
Trennung von Staat und Religion; traditionell neigen sie dazu, sich liberalen und links gerichteten politischen 
Parteien und Strömungen anzuschließen. Auch wegen ihrer politischen Orientierung sehen sich Aleviten deshalb 
leicht dem Verdacht einer staatsfeindlichen Gesinnung ausgesetzt. 
 

Von radikalen Sunniten werden die Aleviten sogar als Abtrünnige angesehen, und auch die rechtsgerichteten und 
rechtsradikalen Kräfte in der Türkei begegnen ihnen mit Feindschaft. 
 

So ist es in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach zu gewalttätigen Übergriffen auf Aleviten gekommen, ohne 
dass die Sicherheitskräfte mit dem nötigen Nachdruck eingegriffen hätten, nämlich in den Jahren 1967 und 1993 
in Sivas, im Jahr 1978 in Kahramanmaras und Corum und zuletzt im Jahr 1995 in Istanbul. Derartige 
gewalttätige Ausschreitungen gegenüber Aleviten oder anderen religiösen Minderheiten haben sich in den 
zurückliegenden Jahren indessen nicht wiederholt. 
 

Kurdische Arbeiterpartei (PKK) 
 

Die Kurdenfrage ist eng verflochten mit dem jahrzehntelangen Kampf der türkischen Staatsgewalt gegen die von 
Abdullah Öcalan gegründete "Kurdische Arbeiterpartei" (PKK) und ihre terroristischen Aktionen. Das in 
Deutschland und der EU bestehende Verbot der Terrororganisation PKK erstreckt sich auch auf die 
Nachfolgeorganisationen unter anderem Namen. Die Stärke der PKK in der Türkei/Nordirak wird aktuell auf 
noch 5.000 - 5.500 Kämpfer geschätzt, davon ca. zwei Drittel im Nordirak. Von 2002 bis 2004 hatte sich die 
Terrororganisation PKK mehrfach umbenannt (KADEK/KHK/KONGRA-GEL). Mittlerweile 
 

ist sie zu ihrer alten Bezeichnung PKK zurückgekehrt. Für die von ihr selbst als politisch bezeichnete Betätigung 
im Ausland hat sie jedoch die Bezeichnung KONGRA-GEL beibehalten. Ihr Anführer, der zu lebenslanger Haft 
verurteilte Abdullah Öcalan, befindet sich 
 

seit 1999 im Gefängnis auf der Insel Imrali im Marmara Meer. Kurdischen Quellen zufolge soll sich die PKK 
wieder verstärkt der Anwerbung "junger Kämpfer" widmen. Nach Berichten PKK nahe stehender Medien sind 
zahlreiche neue Guerillakämpfer in die Reihen der "Volksverteidigungskräfte" HPG aufgenommen und danach 
in ihre Einsatzgebiete entsandt worden. Seit Dezember 2007 unternimmt das Militär auch grenzüberschreitende 
Militäroperationen gegen PKK-Stellungen im Nordirak. Der Türkische Generalstab hat zudem sechs Gebiete in 
den Provinzen Siirt, Sirnak, Mardin und Hakkari zu zeitweiligen Sicherheitszonen und militärischen 
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Sperrgebieten erklärt, deren Betreten voraussichtlich bis 12. September 2008 für "Ortsfremde" grundsätzlich 
verboten ist und einer strengen Kontrolle unterliegt. Menschenrechtsorganisationen berichteten im Sommer 
2007, dass die Bewohner eines Dorfes in einer Sicherheitszone in der Provinz Siirt von den Sicherheitskräften 
zum Verlassen ihres Dorfes aufgefordert worden seien. Nach Protesten konnte der Großteil der Bewohner jedoch 
im Dorf verbleiben. Im Übrigen werden nur vereinzelt Diskriminierungen von Minderheitsangehörigen durch 
Privatpersonen bekannt. 
 

Unterstellte Unterstützung der PKK 
 

Die Unterstützung der PKK war in der Vergangenheit allenfalls nach § 169 türk. StGB (a.F.) strafbar. Anklagen 
waren selten geworden und von jeher war die Freispruchquote überdurchschnittlich hoch. Im neuen Strafrecht ist 
diese Bestimmung nicht mehr enthalten. Die Strafbarkeit richtet sich allenfalls nach 315 tStGB, 220 Abs. 7 
tStGB bzw. nach den Allgemeinbestimmungen über die Beihilfe. Es sind auch die für den Täter günstigeren 
Bestimmungen des tStGB (n.F.) anzuwenden. (BAMF Türkei, Amnestien, Strafnachlass, Verjährung, 
Begnadigung Februar 2008.) 
 

Exilpolitische Aktivitäten 
 

Nur türkische Staatsangehörige, die im Ausland in herausgehobener oder erkennbar führender Position für eine 
in der Türkei verbotene Organisation tätig sind und sich nach türkischen Gesetzen strafbar gemacht haben, 
laufen Gefahr, dass sich die türkischen Sicherheitsbehörden und die Justiz mit ihnen befassen, wenn sie in die 
Türkei einreisen. Es ist davon auszugehen, dass sich eine mögliche strafrechtliche Verfolgung durch den 
türkischen Staat insbesondere auf Personen bezieht, die als Auslöser von als separatistisch oder terroristisch 
erachteten Aktivitäten und als Anstifter oder Aufwiegler angesehen werden. Öffentliche Äußerungen, auch in 
Zeitungsannoncen oder -artikeln, sowie Beteiligung an Demonstrationen, Kongressen, Konzerten etc. im 
Ausland zur Unterstützung kurdischer Belange sind nach türkischem Recht nur dann strafbar, wenn sie als 
Anstiftung zu konkret separatistischen und terroristischen Aktionen in der Türkei oder als Unterstützung illegaler 
Organisationen gemäß der gültigen Fassung des türkischen Strafgesetzbuches gewertet werden können. 
 

Zu den exilpolitischen Aktivitäten niedrigen Profils zählen auch die mit einer schlichten Vereinsmitgliedschaft 
verbundene regelmäßige Zahlung von Mitgliedsbeiträgen sowie von Spenden, schlichte Teilnahme an 
Demonstrationen, Hungerstreiks, Autobahnblockaden, Informationsveranstaltungen oder Schulungsseminaren, 
Verteilung von Flugblättern und Verkauf von Zeitschriften, Platzierung von namentlich gezeichneten Artikeln 
und Leserbriefen in türkischsprachigen Zeitschriften. 
 

Grundversorgung 
 

Die Türkei kennt bisher keine staatliche Sozialhilfe nach EU-Standard. Sozialleistungen für Bedürftige werden 
auf der Grundlage der Gesetze Nr. 3294 über den Förderungsfonds für Sozialhilfe und Solidarität (Sosyal 
Yardimlasma ve Dayanismayi Tesvik Kanunu) und Nr. 5263, Gesetz über Organisation und Aufgaben der 
Generaldirektion für Sozialhilfe und Solidarität (Sosyal Yardimlasma ve Dayanisma Genel Müdürlügü Teskilat 
ve Görevleri Hakkinda Kanun) gewährt. 
 

Die Sozialhilfeprogramme werden von den in 81 Provinzen und 850 Kreisstädten vertretenen 
 

Stiftungen für Sozialhilfe und Solidarität (Sosyal Yardimlasma ve Dayanisma Vakfi) ausgeführt und sind den 
Gouverneuren unterstellt. Anspruchsberechtigt nach Art. 2 des Gesetzes Nr. 3294 sind bedürftige 
Staatsangehörige, die sich in Armut und Not befinden, nicht gesetzlich sozialversichert sind und von keiner 
Einrichtung der Sozialsicherheit ein Einkommen oder eine Zuwendung beziehen, sowie Personen, die durch eine 
kleine Unterstützung oder durch Gewährleistung einer Ausbildungsmöglichkeit gemeinnützig und produktiv 
werden können. Die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung werden von Amts wegen geprüft. Leistungen 
werden gewährt in Form von Unterstützung der Familie (Nahrungsmittel, Heizmaterial, Unterkunft), Hilfen für 
die Ausbildung (Schülerbedarfsartikel, Unterkunft), Krankenhilfe, Behindertenhilfe sowie besondere 
Hilfeleistungen wie Katastrophenhilfe oder die Volksküchen. In einem im Jahr 2008 begonnenen Projekt sollen 
erstmals Bedürftigkeitskriterien für die einzelnen Leistungsarten entwickelt werden. Die Leistungen werden in 
der Regel als zweckgebundene Geldleistungen für neun bis zwölf Monate gewährt; in Einzelfällen entscheidet 
der Vorstand der Stiftung. In der Türkei existieren darüber hinaus weitere soziale Einrichtungen, die ihre eigenen 
Sozialhilfe-programme haben. 
 

Medizinische Versorgung 
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In der Türkei gibt es neben dem staatlichen Gesundheitssystem, das eine medizinische Grundversorgung 
garantiert, mehr und mehr leistungsfähige private Gesundheitsein-richtungen, die in jeglicher Hinsicht EU-
Standards entsprechen. Auch das staatliche Gesundheitssystem hat sich in den letzten Jahren strukturell und 
qualitativ erheblich verbessert. Am 1. Oktober 2008 trat das zweite Gesetz zur Sozialversicherungsreform 
(Gesetz Nr. 5510) in Kraft. Danach wird die gesetzliche Krankenversicherung auf alle Personengruppen 
ausgedehnt. Ziel ist die Sicherstellung einer einheitlichen gesund-heitlichen Versorgung aller Bürgerinnen und 
Bürger, indem die gleichen Voraus-setzungen und Leistungsansprüche für Angestellte, Rentner und Selbständige 
herstellt und auch bislang unversicherte Mittellose, die allerdings noch in einer Übergangszeit von zwei Jahren 
nach Inkrafttreten des Reformgesetzes über die so genannte "Grüne Karte", die zur kostenlosen medizinischen 
Versorgung im staatlichen Gesundheitssystem berechtigt (s.u. in diesem Abschnitt), einbezogen werden. 
Rückkehrer aus dem Ausland unterliegen dem gleichen Prüfungsverfahren hinsichtlich ihrer Mittellosigkeit wie 
im Inland lebende türkische Staatsangehörige. 
 

Eine medizinische Versorgung sowie die Behandlungsmöglichkeit psychischer Erkrankungen ist grundsätzlich 
landesweit gegeben. In ländlichen Regionen müssen Patienten unter Umständen in Behandlungszentren größerer 
Städte überwiesen werden. Das Gesundheitswesen garantiert psychisch kranken Menschen umfassenden Zugang 
zu Gesundheitsdiensten und Beratungsstellen. 
 

Rückkehr 
 

Ist der türkischen Grenzpolizei bekannt, dass es sich um eine abgeschobene Person handelt, wird diese nach 
Ankunft in der Türkei einer Routinekontrolle unterzogen, die einen Abgleich mit dem Fahndungsregister nach 
strafrechtlich relevanten Umständen und eine eingehende Befragung beinhalten kann. Abgeschobene können 
dabei in den Diensträumen der jeweiligen Polizeiwache vorübergehend zum Zwecke einer Befragung 
festgehalten werden. Die Einholung von Auskünften kann je nach Einreisezeitpunkt und dem Ort, an dem das 
Personenstandsregister geführt wird, einige Stunden dauern. 
 

Besteht der Verdacht einer Straftat, werden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Wehrdienstflüchtige haben 
damit zu rechnen, gemustert und ggf. einberufen zu werden (u.U. nach Durchführung eines Strafverfahrens). Es 
sind mehrere Fälle bekannt geworden, in denen Suchvermerke zu früheren Straftaten oder über 
Wehrdienstentziehung von den zuständigen türkischen Behörden versehentlich nicht gelöscht worden waren, 
was bei den Betroffenen zur kurzzeitigen Ingewahrsamnahme bei Einreise führte. 
 

Dem Auswärtige Amt ist in jüngster Zeit kein Fall bekannt geworden, in dem ein aus der Bundesrepublik 
Deutschland in die Türkei zurückgekehrter abgelehnter Asylwerber im Zusammenhang mit früheren Aktivitäten 
gefoltert oder misshandelt wurde. Auch die türkischen Menschenrechtsorganisationen haben explizit erklärt, dass 
aus ihrer Sicht diesem Personenkreis keine staatlichen Repressionsmaßnahmen drohen. Für Misshandlung oder 
Folter allein aufgrund der Tatsache, dass ein Asylantrag gestellt wurde, liegen keine Anhaltspunkte vor. 
 

Wehrdienst in der Türkei: 
 

Quellenübersicht: 
 

Bericht des deutschen auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Türkei vom 
11.9.2008 sowie 29.06.2009 
 

GIGA, Anfragebeantwortung an den Unabhängigen Bundesasylsenat vom 10.9.2007 
 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Die türkischen Sicherheitskräfte, Juni 2008 
 

Accord Anfragebeantwortung zum Einsatz von Grundwehrdienern, 27.3.2008, a-6016 
 

Accord Anfragebeantwortung zum militärischen Einsatz der Türkei gegen die PKK, 13.8.2008, a-6276 
 

www.focus.de, Der türkische Einmarsch und das Völkerrecht, 22.2.2008; 
 

Generalversammlung der Vereinten Nationen, 3314.-Definition der Aggression, 14.12.1974, Art 51 der UN-
Charta; 
 

www.allaboutturkey.com/index.htm 
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Erlass des türkischen Justizministeriums, Generaldirektion für Strafangelegenheiten, Zl. B.03.0CIG.0.00.00.05-
647.03-105-2007/775/38574, vom 3.7.2008 
 

SFH Lagebericht Türkei, Update 9.10.2008 
 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartment, Bundesamt für Migration BMF, Direktionsbereich 
Asylverfahren, Migrations- und Länderanalysen; 2.9.2008 
 

BAMF/Informationszentrum für Asyl und Migration (Oktober 2008): 

Vortrag Eurasil-Workshop vom 24.6.2008 in Nürnberg, Bericht von Michael Bittner, BAMF 
 

ACCORD: Wehrdienstverweigerung in der Türkei, März 2009 
 

Der Wehrpflicht unterliegt jeder männliche türkische Staatsangehörige unabhängig von seiner 
Volkszugehörigkeit. Der fünfzehnmonatige (für Universitätsabsolventen sechsmonatige bzw. zwölfmonatige, 
wenn sie die Offizierslaufbahn eingeschlagen werden soll) Wehrdienst wird in den Streitkräften einschließlich 
der Jandarma abgeleistet. Das Höchstalter für die Ableistung des Wehrdienstes liegt bei 40 Jahren, kann aber 
unter bestimmten Voraussetzungen auch darüber hinausgehen. Nach den Vorstellungen des Generalstabes sollen 
die unterschiedlichen Wehrdienstzeiten für Studenten abgeschafft werden. Ein entsprechendes Gesetz wurde 
jedoch noch nicht verabschiedet. 
 

Ein Recht zur Verweigerung des Wehrdienstes oder der Ableistung eines Ersatzdienstes besteht nicht. 
Wehrdienstverweigerer und Fahnenflüchtige werden strafrechtlich verfolgt. Gem. Art. 63 des 
Militärstrafgesetzes beträgt die Strafe für Wehrdienstverweigerung, wenn die Person dem Musterungsbefehl 
nicht folgt und drei Monate nach Zustellung desselben gefasst wird, zwischen sechs Monaten und drei Jahren. 
Die Verjährungsfrist richtet sich nach Art. 66e tStGB und beträgt zwischen fünf und acht Jahren, falls die Tat 
mit Freiheitsstrafe bedroht ist. Suchvermerke für Wehrdienstflüchtlinge werden seit Ende 2004 nicht mehr im 
Personenstandsregister eingetragen. Bei der Behandlung des Problems "Kriegsdienstver-weigerung" schien sich 
auf offizieller Ebene eine Tendenz durchzusetzen, diese Personen aus "untauglich" zu erklären, um wiederholte 
Inhaftierung und entsprechende internationale Proteste zu vermeiden. Dennoch kam es auch im Jahr 2008 zu 
Strafverfolgung von Wehrdienstverweigerern (SFH Lagebericht Türkei, Update 9.10.2008) 
 

Suchvermerke für Wehrdienstflüchtlinge werden seit Ende 2004 nicht mehr im Personenstandsregister 
eingetragen. 
 

Im Ausland lebende Wehrpflichtige haben die Möglichkeit, sich gegen Ableistung einer dreiwöchigen 
Grundausbildung und Bezahlung eines Betrages in Höhe von 5.112 ¿ von der Wehrpflicht freizukaufen. Ab 
einem Lebensalter von 39 Jahren beträgt die Freikaufsumme 7.668 ¿. Aktuelle Informationen über den 
Wehrdienst in der Türkei sind auch im Internet (http://www.asal.msb.gov.tr - zur Zeit nur in türkischer Sprache) 
abrufbar. (Bericht des deutschen auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Türkei vom 29.6.2009). Die Möglichkeit des Freikaufes gilt nicht für Asylwerber, solang sie bloß aufgrund des 
Asylantrages zum vorübergehenden Aufenthalt im Ausland berechtigt sind (GIGA, Anfragebeantwortung an den 
Unabhängigen Bundesasylsenat vom 10.9.2007). 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass kurdischstämmige Wehrdienstleistende während des Militärdienstes 
generell relevanten Nachteilen auf Grund ihrer ethnischen Zugehörigkeit ausgesetzt wären. Vereinzelte Vorfälle 
können aber nicht ausgeschlossen werden (Bericht des deutschen auswärtigen Amtes über die asyl- und 
abschiebungsrelevante Lage in der Türkei vom 29.6.2009; GIGA, Anfragebeantwortung an den Unabhängigen 
Bundesasylsenat vom 10.9.2007). 
 

Generell wurden im Rahmen der Null-Toleranz-Politik Maßnahmen verstärkt um seitens staatlicher Organe 
Folter und Misshandlungen zu unterbinden. Es sind Mindeststrafen von drei bis zwölf Jahren Haft für Täter von 
Folter vorgesehen. Verschiedene Qualifizierungen sehen noch höhere Strafen bis hin zu lebenslanger Haft bei 
Folter mit Todesfolge vor. Direkte Anklagen ohne Einverständnis der Vorgesetzten von Foltertätern, 
Runderlässe an Staatsanwaltschaften Folterstraftaten vorrangig und mit besonderem Nachdruck zu verfolgen und 
Verhinderung der Verschleppung von Strafprozessen und Verhinderung der Möglichkeit sich dem Prozess zu 
entziehen sind Teile dieser Maßnahmen. (Bericht des deutschen auswärtigen Amtes über die asyl- und 
abschiebungsrelevante Lage in der Türkei vom 29.6.2009) 
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Die Zuteilung der Wehrpflichtigen zu den Einheiten des Militärs erfolgt ausschließlich durch ein 
Computerprogramm (Zufallsprinzip; ACCORD: Wehrdienstverweigerung in der Türkei, März 2009). Über eine 
bewusste Differenzierung bzw. relevante Benachteiligung nach unsachlichen Kriterien, wie insbesondere 
ethnische Anknüpfungspunkte, bei der Zuteilung von Wehrpflichtigen, liegen keine gesicherten Erkenntnisse 
vor. (Accord Anfragebeantwortung zum Einsatz von Grundwehrdienern, 27.3.2008, a-6016). Das GIGA geht in 
der genannten Anfragebeantwortung davon aus, dass Wehrpflichtige idR in der Nähe ihrer Wohnsitze einberufen 
werden, was jedoch nicht für Kurden aus dem Südosten der Türkei gilt, welche in der Regel im Norden und 
Westen eingesetzt werden, um Loyalitätskonflikte zu vermeiden. 
 

Für türkische Staatsbürger, die aus dem Ausland zurückkämen, gibt es keine gesonderte Vorgangsweise - auch 
ihre Zuteilung zu bestimmten Regionen würde von der Wehrdienstbehörde per Computer entschieden 
(ACCORD: Wehrdienstverweigerung in der Türkei, März 2009). 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass es hinsichtlich des militärischen Einsatzes der Türkei gegen die PKK in 
der Türkei bzw. im Nordirak von der Völkerrechtsgemeinschaft bzw. dem UN-Sicherheitsrat zu einer 
Verurteilung gekommen wäre, weil dieser etwa den Grundregeln menschlichen Verhaltens widersprechend wäre. 
Kritische Äußerungen von Staaten gibt es und die Türkei wird von Staaten aufgefordert von 
unverhältnismäßigen Militäraktionen abzusehen. Die Türkei stützt ihre militärische Aktion gegen die PKK im 
Nordirak auf Art 51 der UN-Charta, wonach Selbstverteidigungsmaßnahmen des Landes grundsätzlich erlaubt 
sind, wenn es bewaffneten Angriffen ausgesetzt ist, was für gegeben erachtet wird, weil die PKK vom Nordirak 
aus immer wieder Terroranschläge auf türkischem Gebiet verübt. Nach einer UN-Resolution aus dem Jahr 1974 
(3314) kann eine solche Aggression nicht nur von einem Staat sondern auch von bewaffneten Banden ausgehen. 
(Accord Anfragebeantwortung zum militärischen Einsatz der Türkei gegen die PKK, 13.8.2008, a-6276; 
www.focus.de, Der türkische Einmarsch und das Völkerrecht, 22.2.2008; Art 51 der UN-Charta, 
Generalversammlung der Vereinten Nationen, 3314. Definition der Aggression, 14.12.1974) 
 

Es liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor, dass türkische Militärangehörige im Rahmen der Bekämpfung des 
Terrorismus in der Türkei oder im Nordirak zu menschenrechtswidrigen bzw. völkerrechtswidrigen 
Verhaltensweisen gezwungen werden (Accord Anfragebeantwortung zum militärischen Einsatz der Türkei 
gegen die PKK, 13.8.2008, a-6276). 
 

Für den Kampf gegen die PKK werden in der Türkei sowohl Armee, die Gendarmerie, die Polizei und 
Spezialeinheiten eingesetzt. Bei Gendarmerie, Polizei und Spezialeinheiten erfolgt kein Einsatz gegen den 
Willen des Betroffenen im eigentlichen Sinne, da diese Personen sich aus freiem Willen zu diesem Beruf 
entschlossen haben und ihn auch aufgeben könnten. Zudem kommen bei größeren Operationen gegen die PKK 
Personen/Einheiten zum Einsatz, welche eine Spezialsausbildung im Antiterrorkampf besitzen. Auch bei der 
gezielten Terrorbekämpfung gegen die PKK durch die Armee werden spezielle ausgebildete 
Kommandoeinheiten eingesetzt. Seit 2008 werden in diesen Kommandoeinheiten keine Reserveoffiziere mehr 
eingesetzt. Ab 2009 sollen die bisher eingesetzten Wehrpflichtigen, welche ebenfalls eine Spezialausbildung im 
Antiterrorkampf absolviert haben, durch Berufsoldaten ersetzt werden. (Eidgenössisches Justiz- und 
Polizeidepartment, Bundesamt für Migration BMF, Direktionsbereich Asylverfahren, Migrations- und 
Länderanalysen; 2.9.2008 
 

Es gibt in der türkischen Armee Spezialeinheiten, welche sich aus hoch spezialisierten und qualifizierten Leuten 
zusammensetzt, die als "politisch zuverlässig" und daher nicht nur über eine sehr spezielle Ausbildung, sondern 
auch über eine hohe Loyalität verfügen. (GIGA: Gutachten für den Unabhängigen Bundesasylsenat zu GZ. 
227.115, 10.9.2007). Seit 2008 werden den dafür zuständigen Kommandobrigaden keine neuen 
Grundwehrdiener mehr zugeteilt. Es ist daher nicht wahrscheinlich, dass derzeit solche noch zu diesen Einheiten 
zur Bekämpfung des Terrorismus zugewiesen werden. Bis Ende 2009 sollen diese nach Beendigung der 
Umstrukturierung nur mehr aus hauptberuflichem Militärpersonal bestehen. (Accord Anfragebeantwortung zum 
Einsatz von Grundwehrdienern im Kampf gegen die PKK vom 27.3.2008, a-6016 sowie 13.8.2008, a-6276; 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Die türkischen Sicherheitskräfte, Juni 2008). 
 

Eine Auswertung der Herkunftsorte gefallener Soldaten zeigt, dass eine Mehrzahl aus der Schwarzmeerregion 
und aus Zentralanatolien stammt (BAMF/Informationszentrum für Asyl und Migration (Oktober 2008): Vortrag 
Eurasil-Workshop vom 24.6.2008 in Nürnberg, Bericht von Michael Bittner, BAMF). 
 

Aufgrund der Strukturierung der türkischen Armee, zu deren Grundauftrag auch die Terrorbekämpfung gehört, 
ist es im Rahmen einer Gesamtbetrachtung nicht gänzlich auszuschließen zur Terrorismusbekämpfung eingesetzt 
zu werden. Dies erfolgt jedoch nicht gezielt nach ethnischen Gesichtspunkten und nimmt die Wahrscheinlichkeit 
mit fehlender Spezialausbildung, Qualifizierung bzw. fehlender Zugehörigkeit zu einer Spezialeinheit stark ab. 
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Gem. den Ausführungen von Dr. XXXX (Qualifikationsprofil liegt zur Einsichtnahme auf) im 
Rechercheergebnis vom 29.1.2009 zum Asylverfahren 225.082 ist zur Strafverfolgungspraxis der türkischen 
Behörden anzuführen, dass dem Rückkehrer dann keine Strafe drohen würde, wenn er die Verzögerung der 
Ableistung des Militärdienstes bzw. der Musterung gut begründen kann. Obwohl im türkischen Militärgesetz § 
63 die Verweigerung des Wehrdienstes mit schwerer Strafe bedroht wird, wird diese in den meisten Fällen nicht 
verhängt, es sei denn, es liegt ein weiterer qualifizierter Sachverhalt vor. 
 

Bis 2004 kam es bei Wehrdienstentziehung auch zur Aberkennung der türkischen Staatsangehörigkeit (Art. 25c 
tStAG). Die gesetzliche Bestimmung wurde am 29.05.2009 durch ein Änderungsgesetz zum 
Staatsangehörigkeitsgesetz abgeschafft. Bereits zuvor wurde sie aufgrund eines unveröffentlichten Erlasses des 
türkischen Innenministeriums nicht mehr angewandt. Seit dem 12.06.2003 können Personen, die u. a. wegen Art. 
25 tStAG die türkische Staatsangehörigkeit verloren haben, unabhängig von ihrem Wohnsitz erneut die türkische 
Staatsangehörigkeit erhalten, sofern sie verbindlich erklären, den Wehrdienst ableisten zu wollen. Gemäß dem 
am 13.02.2009 in Kraft getretenen Änderungsgesetz zum Militärgesetz wird die Bearbeitung von 
Wehrdienstformalitäten bei ehemals Ausgebürgerten, die die türkische Staatsangehörigkeit wiedererlangt haben, 
mit dem Stand der Ausbürgerung fortgesetzt. Für den Betroffenen bedeutet das, dass er durch die 
Wehrdienstentziehung bzw. den Verlust der Staatsangehörigkeit keine Nachtei1le zu erwarten hat. Söhne und 
Brüder von gefallenen Soldaten erhalten nach dem neuen Gesetz die Möglichkeit, vom Wehrdienst befreit zu 
werden. 
 

Strafbare Handlungen im Bereich des Militärstrafgesetzes, z. B Art 63, 64, die von Zivilper-sonen in 
Friedenszeiten begangen werden, fallen in die Zuständigkeit der zivilen Gerichte. Ein Fahndungsbefehl kann 
dabei nur auf Grund eines Antrages des Staatsanwaltes vom Strafrichter eines Amtsgerichtes erlassen werden. 
Wird das Verfahren vom zuständigen Gericht eingestellt oder ein Freispruch gefällt, darf keine Festnahme 
erfolgen. Nach Beendigung eines Strafverfahrens und nach Eintritt der Rechtskraft und nach Vollziehung der 
Strafe können die Verurteilten vom Gericht den Militärbehörden überstellt werden. Bei einem 
Musterungsverweigerer und Dienstflüchtigen ist das Amtsgericht jenes Ortes zuständig, in dem die betroffene 
Person eingetragen ist. Bei Personen die zu spät den Militärdienst antreten oder bei einer Versetzung flüchten, ist 
das Gericht des Versetzungsortes in dem sich die Einheit befindet zuständig (Erlass des türkischen 
Justizministeriums, Generaldirektion für Strafangelegenheiten, Zl. B.03.0CIG.0.00.00.05-647.03-105-
2007/775/38574, vom 3.7.2008). 
 

3. Wenngleich der Beschwerdeführer zugegebenermaßen im Rahmen der Einvernahme nur in geringen Maße 
über die kurdischen Traditionen bzw. die HADEP Bescheid wusste, so ist die Beweiswürdigung der 
Erstbehörde, wonach dem Vorbringen des Beschwerdeführers auf Grund seiner plakativen und formalistischen 
Darstellung kein Glauben geschenkt werden könne, nicht ausreichend. Auch die bloße, ohne Beispiele belegte 
Argumentation der Erstbehörde, dass sich die Aussagen des Beschwerdeführers auf wenige abstrakte "Fakten", 
beschränkten bzw. die "Fluchtgeschichte" als zu "blass", wenig detailreich und zu oberflächlich sei, genügt in 
dieser allgemeinen Form nicht. 
 

Der erkennende Senat schließt sich daher der Beweiswürdigung der Erstbehörde nicht an. Der BF beherrscht lt. 
eigenen Angaben die kurdische Sprache zwar nur gebrochen und trägt er keinen typischen kurdischen Namen, 
insbesondere auf Grund seiner plausiblen Erklärungen in der Beschwerde geht der erkennende Senat aber von 
der Zugehörigkeit des BF zur kurdischen Volksgruppe aus. Weiters legt der erkennende Senat das fluchtkausale 
Vorbringen des Beschwerdeführers, wonach er Sympathisant der DEHAP/HADEP gewesen und in diesem 
Zusammenhang von der Polizei für zehn Stunden angehalten worden sei, der rechtlichen Beurteilung zugrunde. 
 

Wie unten noch näher aufgezeigt werden wird, lässt sich aber selbst bei Glaubwürdigkeit seines Vorbringens, 
keine für den Beschwerdeführer günstigere Entscheidung finden. 
 

Selbiges gilt für sein ergänzendes Beschwerdevorbringen, wonach er in Österreich exilpolitisch tätig sei. 
 

4. Weder in der Beschwerde noch in der Beschwerdeergänzung und auch nicht in der Stellungnahme zur 
Wahrung des Parteiengehörs wurde ein substantiiertes Vorbringen erstattet, welches zu einem anderen 
Verfahrensausgang hätte führen können. 
 

4.1. Insoweit die Erstbehörde dem Beschwerdeführer das Parteiengehör - etwa durch Nichtvorhaltung der 
entsprechenden Länderfeststellungen zur Türkei - versagt hat, ist gemäß der Rechtssprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 27.02.2003, Zl. 2000/18/0040) eine solche Verletzung des 
Parteiengehörs saniert, wenn im Bescheid die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens dargelegt werden und die 
Partei die Möglichkeit hat, in ihrer Beschwerde dagegen Stellung zu nehmen - Voraussetzung einer solchen 
Sanierung ist aber, dass in der erstinstanzlichen Bescheidbegründung tatsächlich alle Beweisergebnisse dargelegt 
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werden, da ansonsten die Berufungsbehörde das Parteiengehör einräumen müsste (VwGH 25.03.2004, Zl. 
2003/07/0062). Diese Anforderungen an den erstbehördlichen Bescheid sind erfüllt, eine allfällige Verletzung 
des Parteiengehörs ist daher durch die Stellungnahmemöglichkeit in der Beschwerde als saniert anzusehen. 
Hinsichtlich der vom Asylgerichtshof ergänzend herangezogenen Länderfeststellungen wurde das Parteiengehör 
durch die vom BF genützte Stellungnahmemöglichkeit gewahrt. 
 

4.2. Der Beschwerdeführer beantragte im Beschwerdeschriftsatz bzw. in der Beschwerdeergänzung eine 
persönliche Einvernahme bzw. eine mündliche Verhandlung. In den jeweiligen Schriftsätzen wurde aber nicht 
angeführt, was bei einer weiteren - persönlichen Einvernahme im Asylverfahren - konkret an 
entscheidungsrelevantem und zu berücksichtigendem Sachverhalt noch hervorkommen hätte können. So 
argumentiert auch der Verwaltungsgerichtshof in ständiger Rechtsprechung, dass schon in der Beschwerde 
darzulegen ist, was eine ergänzende Einvernahme an vorliegenden Widersprüchen hätte ändern können bzw. 
welche wesentlichen Umstände (Relevanzdarstellung) dadurch hervorgekommen wären. (z.B. VwGH 4.7.1994, 
94/19/0337). Wird dies unterlassen, so besteht keine Verpflichtung zur neuerlichen Einvernahme, da damit der 
erstinstanzlichen Beweiswürdigung, der sich der Asylgerichtshof anschließt, nicht substantiiert entgegengetreten 
wird. 
 

Was das Vorbringen der exilpolitischen Tätigkeit in Österreich betrifft, so hat der Beschwerdeführer 
gegenständlich ohnedies durch Vorlage einer entsprechenden Bestätigung seine Mitgliedschaft bei einem 
kurdischen Verein und die Teilnahme an dessen Veranstaltungen bescheinigt und legt der erkennende Senat dies 
auch der rechtlichen Beurteilung zugrunde. Allerdings hat der Beschwerdeführer keinerlei Vorbringen 
dahingehend erstattet, dass er in herausragender Form exilpolitisch tätig sei, zu welchem Vorbringen er jedoch 
einerseits nach der soeben zitierten Judikatur verpflichtet gewesen wäre und auf welchen Umstand es 
andererseits - wie unten noch aufgezeigt werden wird - in rechtlicher Hinsicht ankäme. 
 

4.3. Was die Ausführungen in der Beschwerde vom 14.08.2003 betrifft, wonach Kurden beim türkischen Militär 
einem erhöhten Risiko von Folter oder unmenschlicher Behandlung ausgesetzt seien, so ist hier auf die 
getroffenen Feststellungen zu verweisen, wonach vereinzelte Vorfälle nicht ausgeschlossen werden können, 
jedoch nicht festgestellt werden kann, dass kurdischstämmige Wehrdienstleistende während des Wehrdienstes 
generell relevanten Nachteilen auf Grund ihrer ethnischen Zugehörigkeit ausgesetzt wären. 
 

4.4. Betreffend das Vorbringen, dass ein Onkel des Beschwerdeführers 1994 getötet worden sei, weil er sich für 
die Kurden eingesetzt habe bzw. ein Cousin 1992 drei Jahre in Haft gewesen sei, da er eine prokurdische Partei 
unterstützt habe, hat der Beschwerdeführer - ohne die Glaubhaftigkeit dieses Vorbringens zu beurteilen - nicht 
vorgebracht, inwiefern sich aus der Tötung seines Onkels bzw. der Haft seines Cousins für ihn eine Gefährdung 
ergäbe, weshalb darauf nicht näher eingegangen werden muss. 
 

4.5. Insoweit der BF auf den Bericht "Asylum Seekers from Turkey II" von David McDowall verweist, ist 
auszuführen, dass in keinster Weise substantiiert dargetan wird, inwieweit sich daraus eine asylrelevante 
Verfolgung oder die Gewährung von subsidiärem Schutz konkret für den BF ergeben soll. Der BF versucht mit 
diesem Bericht sein Vorbringen zu belegen, tatsächlich ist jedoch mangels Zusammenhang zum individuellen 
Fall für das Vorbringen des BF nichts gewonnen. Dieser Bericht bietet keine den konkreten Fall betreffende 
Informationen, welche nicht bereits den der Entscheidung zu Grunde gelegten Länderfeststellungen entnommen 
werden könnten. 
 

4.6. Insoweit in der Stellungnahme vom 24.08.2009 ein Auszug aus dem ACCORD-Länderbericht, 
Wehrdienstverweigerung in der Türkei, März 2009, angeführt wird, wonach 90 Prozent all jener, die im Kampf 
gegen die PKK eingesetzt werden würden, Rekruten und angeworbene Experten seien, ist anzumerken, dass sich 
diese Zahl laut angeführten Bericht auf den Juni 2007 bezog. Weiters wird hierbei der repräsentative Querschnitt 
der ho Quellen schlichtweg ausgeklammert bzw. werden Aspekte wie etwa die auf dem Zufallsprinzip beruhende 
Zuteilung der Rekruten mittels Computersystem übergangen. Auch vermag der Einwand, dass lt. XXXX, bei 
Wehrdienstverweigerern aus Gewissensgründen und politischen Häftlingen Folter oft eingesetzt werde, nichts zu 
bewirken, treffen doch gerade diese Voraussetzungen auf den BF nicht zu. 
 

Aus diesem Bericht geht auch hervor - wie aus den dem BF übermittelten Länderfeststellungen -, dass die 
Kommandobrigaden, welche im Kampf gegen die PKK eingesetzt sind, bis Ende 2009 zu 100 % auf 
professionelles, im Kampf gegen Terrorismus geschultes Personal umgestellt werden soll. 
 

Es lässt sich somit nicht ableiten, dass die Auswahl der Personen nach einem in Art. 1 Abschnitt A Ziffer 2 der 
GFK genannten Motiv in dem Sinne erfolgt, dass Angehörige der kurdischen Volksgruppe in einem höheren 
Maße potentiell davon betroffen sind, gegen ihren Willen zu einem derartigen Einsatz herangezogen zu werden, 
als sonstige türkische Staatsangehörige. 
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4.7. Bei den aus dem Bericht "Ethnische Diskriminierung im Heer und Selbstmorde" entnommenen 
Fallbeispielen handelt es sich um Einzelfälle, welche bereits älter sind. Aus den zitierten Interviews geht 
teilweise der Zeitraum der Ableistung des Wehrdienstes nicht hervor bzw. liegt er im längsten elf und im 
kürzesten Fall drei Jahre zurück. Weiters handelt es sich doch hierbei einerseits um sehr subjektiv eingefärbte 
Darlegungen von Sachverhalten - ohne diese einer objektiven Würdigung zuzuführen - und geht aus dieser 
Anzahl andererseits auch hervor, dass die vom BF behauptete systematische Verfolgung gerade nicht vorliegt. 
 

Darüber hinaus ist es dem Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang nicht gelungen, eine gezielt und konkret 
gegen ihn gerichtete, mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit eintretende, Asylrelevanz erreichende Verfolgung in 
Form von Misshandlungen oder Verwendungen im Rahmen der Ableistung des Militärdienstes oder des 
Strafvollzuges darzutun. Auch von Amts wegen existieren keine aufzugreifenden Anhaltspunkte dafür, dass 
gerade der Beschwerdeführer bei der Ableistung seines Militärdienstes oder der Abbüßung seiner Haftstrafe mit 
maßgeblicher Wahrscheinlichkeit solchen Situationen ausgesetzt wäre. 
 

4.8. Der BF verweist in seiner Stellungnahme vom 24.08.2009 auf eine Entscheidung des UBAS vom 
07.05.2008 (Zahl: 266.673/0/13E-II/06/05), wonach es - kurz zusammengefasst - für den Asylwerber 
unzumutbar sei, bei Kämpfen im Osten der Türkei eingesetzt zu werden. Hierzu ist zunächst auf die unter Punkt 
4.6. getroffenen Ausführungen zu verweisen. Im Übrigen handelt es sich bei jeder Entscheidung um einen 
individuell zu beurteilenden Einzelfall. Auf Grund der derzeitigen aktuellen und dem BF auch zur Kenntnis 
gebrachten Länderfeststellungen betreffend den Problemkreis "Militärdienst in der Türkei" ergibt sich jedenfalls, 
dass die Frage der Wehrdienstverweigerung in der Türkei zwischenzeitlich anders als noch vor einigen Jahren zu 
beurteilen ist. Hierbei sei auch erwähnt, dass der AsylGH bereits mit mehreren Erkenntnissen (etwa: Erk. Gz: 

E3 268.194, E3 309.910, E3 255.762, E3 304.776, E3 260.370 E3 219.612, E10 220.261 usw.) die Beschwerden 
gegen abweisliche Bescheide des BAA, betreffend Asylanträge von türkischen Asylwerbern, kurdischer 
Herkunft mit Wehrdienstvorbringen ebenso abgewiesen hat und fand dieses Vorgehen grundsätzlich Bestätigung 
seitens des Verfassungsgerichtshofes (vgl etwa die Ablehnungsbeschlüsse des VfGH vom 27.04.2009, U 
1060/09-3, vom 16.6.2009, U 588-590/09-3, vom 01.07.2009, U 1426/09-5 sowie vom 03.09.2009, U 2217/09-
3). Auch die zuvor in der Beschwerdeergänzung vom 28.04.2008 zitierten Bescheide des UBAS und den diesen 
Entscheidungen zugrundegelegten Quellen aus den Jahren 2000 bis 2007 (siehe etwa Bescheid des UBAS vom 
12.4.2007, Zl. 224.170/0/13E-XIV/39/01) sind von vornherein nicht geeignet, die wesentlich aktuelleren 
Feststellungen des AsylGH zur Türkei in Zweifel zu ziehen (zu den Anforderungen an die Aktualität einer 
Quelle vgl. etwa Erk. d. VwGH v. 4.4.2001, Gz. 2000/01/0348). Insbesondere wird durch diese Berichte in der 
Beschwerde in keiner Weise substantiiert dargetan, inwieweit sich daraus eine asylrelevante Verfolgung oder die 
Gewährung von subsidiärem Schutz konkret für den BF ergeben soll. Der AsylGH ist vielmehr der Ansicht, dass 
der BF durch diese Beschwerdeangaben lediglich seinen - durch das nicht rechtskräftig abgeschlossene 
Asylverfahren legalisierten- Aufenthalt missbräuchlich zu verlängern versucht (VwGH 27.9.2005, 
2005/01/0313, ebenso 30.8.2007, 2006/19/0554-7). Insoweit diese oben bezeichneten Entscheidungen überdies 
Sachverständigengutachten zu Grunde liegen, war festzustellen, dass es sich einerseits um Gutachten hinsichtlich 
des konkret vorliegenden Falles handelt, demzufolge als Einzelfallbeurteilungen anzusehen sind, andererseits 
diese Gutachten in Zusammenschau mit den - wie oben bereits angeführt - nicht mehr aktuellen Quellen keine 
Aussagekraft für das ggst. Verfahren entfalten kann. So nimmt etwa der UBAS in seinem Bescheid vom 
19.09.2007, Zl. 242.955/0/18Z-I/01/03 Bezug auf das individuelle Gutachten. 
 

4.9. Was die Befürchtungen des Beschwerdeführers betrifft, wonach er bei der Ableistung des Wehrdienstes 
bzw. der Verbüßung einer allfälligen Haftstrafe (aufgrund seiner kurdischen Volksgruppenzugehörigkeit) Gefahr 
laufe, in Art 2 oder 3 EMRK verletzt zu werden - etwa mit Hinweis auf eine Entscheidung des AsylGH vom 
17.09.2008, GZ B12 302480-C1/2008 -, so ist festzuhalten, dass eine systematische Diskriminierung von Kurden 
nicht festgestellt werden konnte. 
 

In Bezug auf die soeben erwähnte Entscheidung sei weiters angeführt, dass sich der Sachverständige 
ausschließlich auf von ihm durchgeführte Internetrecherchen bezog und letztendlich zum Schluss gelangt, dass 
der BW gedrängt wäre, gegen sein eigenen Volk Krieg zu führen. Wie der Sachverständige zu dieser 
Schlussfolgerung gelangt entbehrt jedoch jeglicher Nachvollziehbarkeit und Schlüssigkeit, klammert dieser doch 
gänzlich die oben dargelegten Quellen aus, wonach die Zuteilung der Wehrpflichtigen zu den Einheiten des 
Militärs ausschließlich durch ein Computerprogramm (Zufallsprinzip; ACCORD: Wehrdienstverweigerung in 
der Türkei, März 2009) erfolgt. Über eine bewusste Differenzierung bzw. relevante Benachteiligung nach 
unsachlichen Kriterien, wie insbesondere ethnische Anknüpfungspunkte, bei der Zuteilung von Wehrpflichtigen, 
liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor. 
 

Zu den geschilderten, in der Türkei nach wie vor vorkommenden Übergriffen und Menschenrechtsverletzungen - 
in Polizeihaft, beim Militär bzw. im Strafvollzug und insbesondere der Lage in den türkischen Gefängnissen - 
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wird weiters festgestellt, dass der Asylgerichtshof nicht verkennt, dass diese nach wie vor vorkommen. Eine 
Gegenüberstellung der Anzahl der dokumentierten Übergriffe mit der Anzahl der Bevölkerung der Türkei lässt 
jedoch erkennen, dass hier zwar die Möglichkeit, nicht jedoch die maßgebliche Wahrscheinlichkeit besteht, von 
einem solchen Übergriff oder einer Verletzung der Menschenrechte betroffen zu sein. Dies gilt auch in Bezug 
auf das türkische Militär bzw. den türkischen Strafvollzug. 
 

Auch Diskriminierungen von Angehörigen ethnischer Minderheiten können im Einzelfall nicht ausgeschlossen 
werden. Ein gezieltes, systematisches Vorgehen ist hierin jedoch nicht erkennbar. 
 

Darüber hinaus ist es dem Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang nicht gelungen, eine gezielt und konkret 
gegen ihn gerichtete, mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit eintretende, Asylrelevanz erreichende Verfolgung in 
Form von Misshandlungen oder Verwendungen im Rahmen der Ableistung des Militärdienstes oder des 
Strafvollzuges darzutun. Auch von Amts wegen existieren keine aufzugreifenden Anhaltspunkte dafür, dass 
gerade der Beschwerdeführer bei der Ableistung seines Militärdienstes oder der Abbüßung seiner Haftstrafe mit 
maßgeblicher Wahrscheinlichkeit solchen Situationen ausgesetzt wäre. 
 

4.10. Was nun die weiteren Ausführungen hinsichtlich des Militärdiensts betrifft so ist auszuführen, dass das 
Vorbringen in der Berufungsergänzung bzw. in der Stellungnahme nicht zu einem für den Beschwerdeführer 
günstigeren Ergebnis führen kann. Dies aus nachfolgenden Gründen: 
 

Der Beschwerdeführer verließ seinen Herkunftsstaat, insbesondere da er nicht gewillt war, den Militärdienst 
abzuleisten. 
 

Gemäß den getroffenen Länderfeststellungen ist jeder männliche Staatsbürger der Türkei zwischen 19 und 40 
Jahren verpflichtet, für 15 Monate beim Militär einzurücken, sodass auch den Beschwerdeführer als mittlerweile 
26jährigen Mann diese Pflicht trifft. 
 

Der Umstand, dass der BF den Militärdienst abzuleisten hat, ergibt sich aus seinem Vorbringen, seinem 
Geschlecht, seinem Alter und den Feststellungen zum Militärdienst in der Türkei. Zum Motiv wird festgestellt, 
dass der BF im Rahmen der Einvernahme durch das Bundesasylamt vorbrachte, er wolle seinen Militärdienst 
nicht ableisten, da er die "Soldaten oder das Militär nicht mag". Weiters ergänzte der BF seine Motive in der 
Beschwerde dahin, dass er nicht im Osten gegen Angehörige seiner Volksgruppe eingesetzt werden möchte bzw. 
als Kurde nicht einem erhöhten Risiko von Folter oder unmenschlicher Behandlung ausgesetzt sein wolle. Diese 
Ausführungen finden keine Deckung in der festgestellten Situation der Wehrdienstpflichtigen in der Türkei; eine 
systematische Diskriminierung von Kurden konnte nicht festgestellt werden. Weitere Gründe, etwa die 
allgemeinen Verhältnisse beim Heer oder Gewissensgründe brachte der BF im Rahmen seiner Einvernahme 
nicht einmal ansatzweise vor. 
 

Zum in der Beschwerdeergänzung implizit zum Ausdruck gebrachten Vorbringen, dass er aus Gewissensgründen 
nicht zum Militär wolle, ist darauf hinzuweisen, dass der BF nicht darlegte, inwieweit er eine Gesinnung 
vertrete, die ihm eine Ableistung des Wehrdienstes unzumutbar mache. Der BF erläuterte vielmehr, dass er die 
"Soldaten oder das Militär nicht mag." Weiters wolle er nicht gegen seine Landsleute kämpfen bzw. fürchte er 
als Kurde eine höheres Risiko von Folter oder unmenschlicher Behandlung. Das sonstige Vertreten einer 
allgemeinen pazifistischen Gesinnung ist hier aber sicher zu wenig, weil dies letztlich nichts anderes besagt, als 
dass der BF dem Grunde nach den Frieden bzw. friedliche Konfliktbereinigung dem Krieg vorzieht, wie dies die 
überwiegende Mehrzahl von Menschen und wohl auch ein überwiegender Teil von Grundwehrdienern vertritt. 
 

4.11. Zu den in der Beschwerdeergänzung vom 28.04.2008 angeführten Auszügen aus UBAS-Entscheidungen 
ist auszuführen, dass diese nicht geeignet sind, den Sachverhalt der exilpolitischen Tätigkeit des BF in einer 
anderen als der vom AsylGH vorgenommen Weise rechtlich zu beurteilen. Die vom BF präsentierten Auszüge 
stehen nicht im Widerspruch mit den Ausführungen des erkennenden Gerichts, sondern stützen bei genauerer 
Betrachtung sogar die rechtlichen Überlegungen des erkennenden Senats. 
 

Gegenständlich hat der Beschwerdeführer durch Vorlage einer entsprechenden Bestätigung seine Mitgliedschaft 
bei einem kurdischen Verein und die Teilnahme an Demonstrationen mit Farbfotokopien bescheinigt. Allerdings 
hat der Beschwerdeführer keinerlei Vorbringen dahingehend erstattet, dass er in herausragender Form 
exilpolitisch tätig sei, zu welchem Vorbringen er jedoch einerseits nach der von ihm angeführten Judikatur 
verpflichtet gewesen wäre (UBAS 12.04.2007, 224.170/0/13E-XIV/39/01) und auf welchen Umstand es 
andererseits - wie unten noch aufgezeigt werden wird - in rechtlicher Hinsicht ankäme. Weiters ist es - wie vom 
BFV angeführt - richtig, dass die türkischen Strafverfolgungsbehörden in der Regel nur ein Interesse an der 
Verfolgung im Ausland begangener Gewalttaten bzw. ihrer konkreten Unterstützung haben. Dazu gehöre 
jedenfalls die Mitgliedschaft in der PKK. Nach den türkischen Gesetzen mache sich daher jeder strafbar, der als 
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Auslöser von als separatistisch oder terroristisch erachteten Aktivitäten und als Anstifter oder Aufwiegler 
gesehen werde (UBAS 12.04.2007, 224.170/0/13E-XIV/39/01 bzw. UBAS 04.10.2007, 261.449/0/6E-V/13/05). 
Im Gegensatz zu den vorhin genannten Verfahren, im Rahmen derer die BF nachweisen konnten, dass sie in 
herausragender Form exilpolitisch tätig gewesen sind, gelang dies dem BF nicht. Dieser ist erst seit zwei Jahren 
Mitglied des Vereins - wobei er intern als stv. Rechnungsprüfer agiert - und konnte lediglich einige selbst 
gefertigte Farbfotokopien vorlegen, die seine Person bei Demonstrationen bzw. einer Versammlung zeigen. 
Diese Sachverhalte sind somit nicht mit den in der Beschwerdeergänzung genannten vergleichbar. 
 

4.12. Zu den in der Stellungnahme vom 24.08.2009 zitierten UBAS-Entscheidungen und Berichten bezüglich 
exilpolitischer Tätigkeit ist auszuführen, dass es dem BF prinzipiell zuzugestehen ist, dass er sich politisch für 
die Sache der Kurden engagiert hat, jedoch kommt es nach den dem BF übermittelten Länderfeststellungen 
darauf an, auf welche Weise, in welcher Intensität bzw. Exponiertheit dieses exilpolitische Engagement erfolgt. 
Es muss jedenfalls eine herausragende, exponierte exilpolitische Tätigkeit vorliegen, um eine asylrelevante 
Verfolgung befürchten zu müssen. Im Falle des Beschwerdeführers ist jedoch keine derart spezielle Situation 
gegeben. 
 

Zu den in den Vorlagen angeführten UBAS-Entscheidungen, wonach sich Feststellungen finden würden, welche 
davon ausgehen, dass auch bereits ein niederschwelligeres exilpolitisches Engagement in der Lage sei, die 
betroffene Person der Gefahr asylrelevanter Verfolgung auszusetzen, wird angeführt, dass aufgrund 
gegenwärtiger aktueller Länderfeststellungen die damalige Entscheidungsfindung für gegenständliches 
Verfahren nicht herangezogen werden kann, sondern aufgrund der aktuellen Feststellungen eine individuelle 
Entscheidung zu ergehen hat. 
 

Zu den auszugsweise angeführten Passagen des Berichtes der Schweizerischen Flüchtlingshilfe in der 
Stellungnahme, ist anzuführen, dass lediglich ganz allgemein in den Raum gestellt wird, dass exilpolitische 
Tätigkeiten zu einer Gefahr politischer Verfolgung führen können bzw. es zu vielen unregistrierten Festnahmen 
komme und wurden Festnahmen, Verfolgungshandlungen und Durchsuchungen angeführt. In keinster Weise 
wird jedoch darin dargetan, inwieweit sich daraus ganz konkret die Gewährung von Asyl oder subsidiären 
Schutz für den BF ergeben soll. 
 

Auch hinsichtlich des Berichtes des dt. Auswärtigen Amtes, in welchem von einer Frau die Rede ist, welche 
wegen eines in einer deutschen Tageszeitung erschienenen Interviews und der dort wiedergegebenen 
militärkritischen Äußerungen auf Grundlage von Art 301 StGB verurteilt worden ist, kann kein Bezug zur 
Situation des BF erkannt werden und wird auch hier nicht dargetan, inwieweit sich daraus ganz konkret die 
Gewährung von Asyl oder subsidiären Schutz für den BF ergeben soll. 
 

In Übrigen ist noch anzumerken, dass es sich bei den vom AsylGH herangezogenen Quellen um Berichte 
staatlicher oder staatsnaher Institutionen handelt, denen aufgrund ihrer Verpflichtung zu Objektivität und 
Unparteilichkeit keine Voreingenommenheit unterstellt werden kann. Der erkennende Senat des 
Asylgerichtshofes ignoriert nicht, dass bestimmte exilpolitische Aktivitäten (zu den Voraussetzungen ist auf die 
in diesem Erkenntnis zitierte österreichische, schweizerische und deutsche Judikatur zu verweisen) zu einer 
Gefahr politischer Verfolgung führen können, hält jedoch gleichzeitig fest, dass die Prämissen im vorliegenden 
Fall nicht gegeben sind, weshalb sich auch aus den allgemein gehaltenen Feststellungen in den in der 
Stellungnahme genannten Berichten keine Verfolgungsgefahr für den Beschwerdeführer ableiten lässt. 
 

4.13. Insoweit der BF darauf verweist, dass für ihn in der Türkei keine innerstaatliche Fluchtalternative existiere, 
ist von Seiten des erkennenden Senats auszuführen, dass diese Frage hier keiner Klärung bedarf, da im konkreten 
Fall eine asylrelevante Verfolgung des BF in seinem Herkunftsstaat verneint wurde. Eine Prüfung in Bezug auf 
eine allfällige innerstaatliche Fluchtalternative ist daher nicht notwendig. 
 

4.14. Abschließend ist festzuhalten, dass auch die vom BF in der Stellungnahme vom 24.08.2009 übermittelten 
Berichte bezüglich der Themenschwerpunkte "Verfolgungshandlungen im Herkunftsstaat", "Menschenrechte 
und Minderheiten" und "Gesundheitsversorgung" nach Ansicht des erkennenden Senats zu keiner anderen 
Beurteilung der Situation des BF führen können. Zunächst ist festzuhalten, dass diese Berichte keinen direkten 
Bezug zum Vorbringen des BF aufweisen und ihnen daher bei der Beurteilung des vom BF geschilderten 
Sachverhalts keine Relevanz zukommt. Weiters ist eine mögliche Diskriminierung einzelner Personen im 
Einzelfall niemals völlig ausgeschlossen. Ein gezieltes, systematisches Vorgehen ist auf Basis des 
Berichtmaterials jedoch nicht erkennbar. Bei den vom erkennenden Senat herangezogenen Quellen handelt es 
sich jedenfalls um Berichte staatlicher oder staatsnaher Institutionen, denen aufgrund ihrer Verpflichtung zu 
Objektivität und Unparteilichkeit keine Voreingenommenheit unterstellt werden kann, sodass die vom BF 
zitierten Berichte die vom AsylGH an den BF übermittelten Länderfeststelllungen nicht in Zweifel zu ziehen 
vermögen. 
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4.15. Abschließend ist anzumerken, dass dem Antrag des BFV auf Fristerstreckung bis zum 10.09.2009 
bezüglich der Vorlage weiterer Urkunden bzw. Dokumente zur Bescheinigung des Fluchtvorbringens zwar nicht 
ausdrücklich, dh. durch schriftliche Zustimmung, nachgekommen wurde, der BF bzw. dessen Vertreter 
allerdings bis zur Ausfertigung des gegenständlichen Erkenntnisses keine entsprechenden Dokumente vorgelegt 
haben. 
 

Jedenfalls wäre der Beschwerdeführer verpflichtet gewesen, während des nunmehrigen, seit rund sechs Jahren 
andauernden Rechtsmittelverfahrens (in welchem er seit bereits eineinhalb Jahren durch einen Rechtsanwalt 
vertreten ist) konkret darzutun, was er noch an Sachverhalt vorbringen möchte bzw. inwieweit dies für seinen 
Antrag relevant ist (vgl. VwGH 04.07.1994, 94/19/0337) sowie die entsprechenden Bescheinigungs- und 
Beweismittel vorzulegen. 
 

5. Zu Spruchpunkt I. des erstinstanzlichen Bescheides: 
 

5.1. Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 ist Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, 
dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1, Abschnitt A, Z. 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht und 
keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder 
Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Flüchtling i.S.d. Asylgesetzes ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu 
werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht 
nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger 
Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung". 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB. VwGH E vom 
22.12.1999, Zl. 99/01/0334; VwGH E vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH E vom 25.1.2001, Zl. 
2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich 
fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgründen) 
fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu 
schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff 
geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das 
Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in 
engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann 
anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit 
einer Verfolgung genügt nicht. (VwGH E vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH E vom 25.1.2001, Zl. 
2001/20/0011). 
 

Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen 
gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind 
(VwGH E vom 26.2.1997, Zl. 95/01/0454, VwGH E vom 09.04.1997, Zl. 95/01/055), denn die 
Verfolgungsgefahr - Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. 
VwGH E 18.4.1996, 95/20/0239; VwGH E vom 16.02.2000, Zl. 99/01/0397), sondern erfordert eine Prognose. 
Verfolgungshandlungen die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein 
wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. VwGH E vom 09.03.1999, Zl. 98/01/0318). 
 

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK 
nennt (VwGH E vom 09.09.1993, Zl. 93/01/0284; VwGH E vom 15.03.2001, Zl. 99/20/0128); sie muss Ursache 
dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen 
Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen 
Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH E vom 16.06.1994, Zl. 94/19/0183, VwGH E vom 18.02.1999, Zl. 
98/20/0468). 
 

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung 
vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der 
Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 
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Eine Verfolgung, d.h. ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche 
Sphäre des Einzelnen, kann weiters nur dann asylrelevant sein, wenn sie aus den in der Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder politische Gesinnung) erfolgt, und zwar sowohl bei einer unmittelbar von staatlichen 
Organen ausgehenden Verfolgung als auch bei einer solchen, die von Privatpersonen ausgeht (VwGH 
27.01.2000, Zl. 99/20/0519, VwGH 22.03.2000, Zl. 99/01/0256, VwGH 04.05.2000, Zl. 99/20/0177, VwGH 
08.06.2000, Zl. 99/20/0203, VwGH 21.09.2000, Zl. 2000/20/0291, VwGH 07.09.2000, Zl. 2000/01/0153, u.a.). 
 

5.2. Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des erkennenden Senates die dargestellten Voraussetzungen, 
nämlich eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund nicht gegeben. Wie das 
Bundesasylamt im Ergebnis zutreffend festgestellt hat, konnte der Beschwerdeführer keine Umstände anführen, 
die die Annahme rechtfertigen würden, dass er in seinem Heimatstaat einer Verfolgung im Sinne der Genfer 
Flüchtlingskonvention ausgesetzt sei bzw. sein wird, und konnten daher die von ihm geltend gemachten 
Fluchtgründe nicht zur Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft führen. 
 

Was die einmalige zehnstündige Anhaltung durch die Polizei betrifft, so kann aus diesem Grund keine günstige 
Entscheidung über seinen Asylantrag erfolgen. 
 

Die einmalige kurzfristige polizeiliche Anhaltung und Befragung über Aktivitäten im Zusammenhang mit der 
DEHAP bzw. über eine Unterstützung der PKK ist mangels Intensität des Eingriffes nicht als asylrechtlich 
relevante Verfolgung anzusehen, zumal in der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs auch der Eingriff 
durch kurzfristige Inhaftierungen und Hausdurchsuchungen, die folgenlos bleiben, mangels Intensität nicht als 
asylrechtlich relevante Verfolgung angesehen wird (Fessl/Holzschuster AsylG 2005, Kommentar, E.63 zu § 3 
unter Hinweis auf VwGH 14.10.1998, 98/01/0262; 12.05.1999, 98/01/0365 und E.71 zu § 3 AsylG unter 
Hinweis VwGH 21.04.1993, 92/01/1059 MWN; 21.02.1995, 94/20/0720, 19.12.1995, 95/20/0104; 10.10.1996, 
95/20/0487). Die geringe Intensität des Eingriffes wird auch durch den Umstand, dass der Beschwerdeführer 
geohrfeigt und beschimpft wurde, nicht beseitigt, da einerseits diese als exzessives Verhalten eines einzelnen 
Organs anzusehende Behandlung nicht zu Verletzungen geführt hat und nicht als schwere Misshandlung 
anzusehen war, und es sich andererseits um ein singuläres Ereignis handelte. Die geringe Intensität des Eingriffs 
ist auch aus der maximalen Dauer der Befragung und Anhaltung von zehn Stunden ersichtlich. Die Tatsache, 
dass die behauptete Befragung des Beschwerdeführers in Bezug auf seine Sympathie für die HADEP/ DEHAP 
bzw. auf die Unterstützung der PKK nach eigenen Angaben ohne weitere Folgen im Sinne der Einleitung eines 
Strafverfahrens geblieben ist, lässt ebenfalls erkennen, dass diese Maßnahme nicht als gezielte Verfolgung des 
BF wegen zumindest unterstellter ablehnender Einstellung gegen den türkischen Staat angesehen werden könnte, 
was auch im Einklang mit den Feststellungen des vorliegenden Bescheids bzw. der Beweisaufnahme vom 
06.08.2009, dass die einfache Mitgliedschaft in der HADEP/DEHAP nicht zu Repressionen führt, steht, zumal 
der BF nicht einmal auch nur einfaches Parteimitglied, sondern bloßer Sympathisant der HADEP gewesen ist. 
 

Auch wurde ein aktives Eintreten des Beschwerdeführers für die genannte politische Organisation nicht dargetan 
und ist somit davon auszugehen, dass er von den Behörden nicht als bedeutender Aktivist eingestuft wurde. 
Selbst wenn man jedoch hypothetisch davon ausgehen würde, dass es sich beim Beschwerdeführer um ein 
Mitglied der HADEP handeln würde, so wäre darin keine Verfolgung seiner Person zu erblicken, zumal sich aus 
den getroffenen Feststellungen ergibt, dass auch die einfache Mitgliedschaft bei der HADEP bzw. DEHAP in der 
Regel nur dann zu Verfolgung führen kann, wenn sie mit anderen Faktoren wie einer Verurteilung wegen 
Zugehörigkeit zu einer illegalen Organisation in der Vergangenheit, einer wichtigen sozialen Position und 
aktiver Mitarbeit in der Partei usw. verknüpft ist. Aus dem Umstand, dass der Beschwerdeführer weder dargetan 
bzw. glaubhaft gemacht hat, dass gegen ihn wegen behaupteter politischer Aktivitäten ein Verfahren eröffnet 
worden wäre, kann geschlossen werden, dass sie auch von den Behörden nicht als bedeutender Aktivist 
eingestuft wurde. Insgesamt kann somit selbst bei hypothetischer Annahme, dass es sich beim Beschwerdeführer 
um ein Mitglied oder um einen "Unterstützer" der HADEP handelt, keine Verfolgungsgefahr erkannt werden 
(siehe auch die aktuellen Urteile des schweizerischen Bundesverwaltungsgerichtes E-6893/2006 vom 
29.07.2008, E-6809/2006 vom 25.08.2008). 
 

5.3. Insoweit ihm angeblich auch eine Unterstützung der PKK vorgeworfen wurde, kann auch darin eine aktuelle 
asylrelevante Gefährdung zum Entscheidungspunkt nicht erkannt werden; dies aus nachfolgenden Erwägungen: 
 

Selbst wenn der Beschwerdeführer tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt eine Bestrafung seitens des türkischen 
Staates wegen seiner Unterstützungstätigkeit zu gewärtigen gehabt hätte, so ist eine solche zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt jedenfalls nicht mehr erkennbar. Zum einen ergibt sich aus den getroffenen Feststellungen, dass durch 
die Strafrechtsreform Artikel 169 tStGB (Unterstützung einer bewaffneten Bande) geändert wurde und handelt 
es sich bei der Gewährung von Unterschlupf an PKK-Mitglieder nun nicht mehr um ein Strafrechtsdelikt. Zum 
anderen wurde in der Türkei im Dezember 2000 auch das Amnestiegesetz, Gesetz Nr. 4616, welches eine 
Strafminderung in Form der Haftentlassung unter der Bedingung sich binnen drei Jahren nicht derselben 
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Deliktsart strafbar zu machen, erlassen, welches auch Artikel 168 tStGB umfasst. Ferner wurden durch das 
Amnestiegesetz vom Dezember 2000 viele vor dem 23.04.1999 begangene Straftaten- darunter auch 
Unterstützungshandlungen für bewaffnete Organisationen - zur Bewährung ausgesetzt und gewährt diese 
Regelung einen Straferlass von 10 Jahren, was bei Straftaten mit einer Strafe unter 10 Jahren eine 
Straffreistellung bedeutet. Eine Bestrafung seitens der türkischen Staates ist daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht mehr zu erwarten. 
 

Darüber hinaus mangelt es dem entsprechenden Vorbringen sowie den subjektiven Befürchtungen des 
Beschwerdeführers auch an der für die Asylgewährung erforderlichen Aktualität. 
 

Relevant kann nämlich nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung vorliegen, auf 
diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit 
maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlings-Konvention 
genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 
 

Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, dass ihm im Falle einer nunmehrigen Rückkehr weiterhin Gefahr 
drohen könnte, ist dies völlig unplausibel, da nicht mehr aktuell und auch mit den logischen Denkprozessen 
wenig vereinbar. Der BF begründet dies insbesondere mit seiner polizeilichen Anhaltung wegen einer ihm 
unterstellten Unterstützungstätigkeit für die PKK. Dieses Ereignis liegt nun bereits Jahre zurück und kann in 
einer Gesamtschau davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr in sein 
Heimatland mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit keine Konsequenzen zu erwarten haben wird. Warum der 
Beschwerdeführer derart ins Blickfeld der türkischen Behörden geraten ist, dass er im Falle seiner nunmehrigen 
Rückkehr einer gezielten Verfolgung ausgesetzt sein sollte bzw. die türkischen Behörden nun noch immer 
Interesse an seiner Person haben sollten, hat er nicht plausibel darlegen können. 
 

5.4. Hinsichtlich der vom Beschwerdeführer vorgebrachten "exilpolitischen Aktivitäten" ist zunächst 
festzuhalten, dass es sich dabei um die einfache Mitgliedschaft bei einem alevitischen Verein handelt, in dem der 
BF als stellvertretender Rechnungsprüfer tätig ist. Weiters hat der BF an Versammlungen bzw. Demonstrationen 
teilgenommen. 
 

Daraus kann aus nachfolgenden Erwägungen eine aktuelle asylrelevante Gefährdung zum Entscheidungspunkt 
nicht erkannt werden: 
 

Nach Ansicht des Asylgerichtshofes kann in der vom Beschwerdeführer geschilderten Teilnahme an 
Versammlungen bzw. Demonstrationen keine Aktivität erkannt werden, die auf eine exponierte oder erkennbar 
führende Position des Beschwerdeführers für eine in der Türkei verbotene Organisation schließen lassen könnte. 
Der Beschwerdeführer gab nämlich an, dass er an den von ihm erwähnten Veranstaltungen lediglich - wie viele 
andere Kurden auch - teilgenommen habe und hat er sich nicht in einer Form in leitender Funktion exponiert, 
welche ihn für die Türkische Botschaft in Österreich interessant gemacht hätte, weshalb - wie sich aus den 
getroffenen Länderfeststellungen ergibt - keine Gefährdung des Beschwerdeführers im Fall seiner Rückkehr in 
die Türkei erkannt werden kann. Selbiges gilt nach Ansicht des erkennenden Senats auch für die Ausübung 
seiner Funktion als stellvertretender Rechnungsprüfer. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass er diese Tätigkeit 
nur als Stellvertreter innehat. Insbesondere tritt der BF durch die ledigliche Prüfung der finanziellen Gebarung 
innerhalb seines Vereins keineswegs nach außen in Erscheinung. Es ist somit nicht davon auszugehen, dass der 
BF deshalb als Auslöser von als separatistisch oder terroristisch erachteten Aktivitäten gelten oder der 
Beschwerdeführer als Anstifter oder Aufwiegler angesehen werden würde. Auch wurde derartiges in der 
Beschwerde bzw. Stellungnahme oder Urkundenvorlage in keiner Weise substantiiert behauptet. Aus den 
getroffenen Feststellungen ergibt sich jedenfalls, dass nur türkische Staatsangehörige, die sich durch ihre 
Betätigung im Ausland deutlich von der breiten Masse abheben, Gefahr laufen, dass sich die türkischen 
Sicherheitsbehörden und die Justiz mit ihnen befassen, wenn sie in die Türkei einreisen und hat der 
Beschwerdeführer keine solche herausragende Position inne gehabt. 
 

Nach dem Beschwerdeführer wird weder gefahndet noch hat er im Zusammenhang mit dem öffentlichen 
Auftreten gravierende Straftaten begangen, so dass auch nicht aus diesem Grund mit einem gesteigerten 
Interesse des türkischen Staates an seiner Person gerechnet werden muss. In Anbetracht der Tatsache, dass der 
türkische Staat realistischer Weise nicht jegliche exilpolitische Tätigkeit seiner Staatsbürger im Ausland 
verfolgen kann, muss sich das Interesse wohl nur auf Personen beschränken, die aufgrund ihrer exponierten 
Stellung, ihres Einflusses auf andere türkische Staatsbürger und eines herausragenden Engagements eine 
potentielle Gefahr für die politische Macht in der Türkei darstellen könnten. Das Profil der exilpolitischen 
Tätigkeit des Beschwerdeführers erweist sich aber als nicht derart markant, dass es geeignet erscheint, einen 
erhöhten Ermittlungsaufwand bei den türkischen Behörden auszulösen. Ein für den Beschwerdeführer dadurch 
hervorgerufenes asylrelevantes Verfolgungsrisiko ist nach der Beurteilung des erkennenden Senates demnach 
nicht erkennbar. Selbst wenn daher die Tätigkeiten des Beschwerdeführers - nämlich das Mitmarschieren auf 



 Asylgerichtshof 12.10.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 21 von 33 

Demonstrationen und Veranstaltungen bzw. die Mitgliedschaft in einem alevitischen Verein als stellvertretender 
Rechnungsprüfer - durch Mitglieder des türkischen Geheimdienstes registriert worden sein sollten, kann daraus 
nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit abgeleitet werden, dass dem Beschwerdeführer deshalb im Falle 
einer Rückkehr in die Türkei eine asylrelevante Verfolgung maßgeblicher Intensität drohen würde. Beim 
Beschwerdeführer handelt es sich jedenfalls nicht um eine herausragende und führende Persönlichkeit im 
exilpolitischen Kampf gegen den türkischen Staat in Österreich. 
 

Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung, insbesondere aufgrund des Umstandes, dass der Beschwerdeführer weder 
in Bezug auf die Zeit vor der Ausreise aus der Türkei noch in Bezug auf seine vorgebrachte exilpolitische 
Tätigkeit in Österreich politisch dermaßen engagiert und exponiert gewesen war und ist, dass mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit ein tatsächliches Interesse des türkischen Staates an seiner Person bestehen würde, ergibt 
sich für den erkennenden Senat der Schluss, dass der Beschwerdeführer in der Türkei nicht mit einer konkret und 
gezielt gegen seine Person gerichteten Verfolgung maßgeblicher Intensität zu rechnen hätte. 
 

Selbiges gilt im Falle der Mitgliedschaft beim alevitischen Verein. Selbst aus dem Umstand, dass sich der 
Beschwerdeführer diesem Verein angeschlossen und auch an pro-kurdischen Demonstrationen teilgenommen 
hat, kann keine Gefährdung im Fall der Rückkehr abgeleitet werden. Der Beschwerdeführer hat nämlich nicht 
dargetan, dass er ein intensives politisches Engagement verfolgt. 
 

Auch nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kommt es bei der Beurteilung der 
Gefährdungssituation von "Rückkehrern", die sich im Ausland exilpolitisch betätigt haben, in Bezug auf den 
geltend gemachten Nachfluchtgrund darauf an, ob der Asylwerber infolge seiner exilpolitischen Betätigung in 
das Blickfeld der für die Staatssicherheit zuständigen Behörden seines Herkunftsstaates geraten konnte. 
 

Zur Beantwortung dieser Frage sind zwei Gesichtspunkte zu berücksichtigen, einerseits, ob der Asylwerber 
auffällig "regimekritisch" in Erscheinung getreten ist, andererseits, ob er aus der Sicht der Behörden des 
Herkunftsstaates als Gefahr für das Regime eingeschätzt werden konnte (VwGH, 22.05.2001, 2000/01/0076; 
VwGH, 14.01.2003, 2001/01/0398; VwGH, 08.04.2003, Zl. 2002/01/0078). 
 

Beide Fragen sind im gegenständlichen Verfahren zu verneinen. So wurde er in der Türkei laut seinem 
Vorbringen zwar einmal von den Polizeibehörden angehalten, jedoch bereits nach zehn Stunden wieder 
freigelassen, sodass er seitens der türkischen Behörden nicht als gefährlich eingestuft wurde. Auch seine 
"exilpolitische Tätigkeit" in Österreich ist nicht herausragend. 
 

Zusammengefasst ist daher nicht vom Vorliegen eines Nachfluchtgrundes auszugehen. 
 

Die hier getroffene Würdigung zur exilpolitischen Tätigkeit entspricht auch der überwiegenden 
Entscheidungspraxis, respektive Rechtsprechung in Deutschland und der Schweiz (angesichts des notorischen 
Prozesses der Vergemeinschaftung des Asylrechts können solche Umstände jedenfalls nicht (mehr) als für die 
österreichische Rechtsordnung gänzlich unbeachtlich angesehen werden) und steht auch nicht mit der bekannten 
österreichischen höchstgerichtlichen Judikatur in Widerspruch. 
 

Zur Rechtsprechung des schweizerischen Bundesverwaltungsgerichtes: 
 

Bundesverwaltungsgericht Schweiz: Urteil vom 20. Februar 2008, 
http://relevancy.bger.ch/pdf/azabvger/2008/d_07326_2006_2008_02_20_t.pdf 
 

Nach konstanter Praxis der Schweizer Asylbehörden stellt bei türkischen Asylsuchenden das bloße Einreichen 
eines Asylgesuches keinen subjektiven Nachfluchtgrund im Sinne von Art. 54 AsylG dar. 
 

Ferner reicht auch allein die mögliche Identifizierbarkeit des Beschwerdeführers nicht aus zur Annahme, er hätte 
deswegen bei einer Rückkehr in die Türkei eine Verfolgung zu befürchten, zumal sich der Beschwerdeschrift 
weder Hinweise noch den Akten Beweismittel entnehmen lassen, der Beschwerdeführer hätte sich in der 
Schweiz besonders hervorgetan oder exponiert. Angesichts von regimekritischen Aktivitäten von türkischen 
Staatsangehörigen in ganz Westeuropa erscheint es unwahrscheinlich, dass die heimatlichen Behörden von den 
behaupteten Exilaktivitäten des Beschwerdeführers soweit Notiz genommen haben, dass sie ihn hier in der 
Schweiz identifiziert hätten und ihn bei einer Rückkehr in die Türkei deswegen verfolgen würden. 
 

Zur deutschen Rechtsprechung: 
 

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main: Urteil - 14.01.2003 rechtskräftig - 10 E 31424/97.A, 01.09.2004, 
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Exilpolitische Aktivitäten begründeten nur bei Exponiertheit eine Verfolgungsgefahr in der Türkei. Entscheidend 
ist ein landesweites Verfolgungsinteresse des türkischen Staates. Exilpolitisch exponiert sei nur, wer sich durch 
seine Betätigung deutlich von der breiten Masse abhebe. Dem Kläger drohe auch keine Strafverfolgung in der 
Türkei. 
 

Eine Tat, die von einem türkischen Staatsangehörigen im Ausland begangen worden sei, werde in der Türkei nur 
verfolgt, soweit es sich um Staatsschutzdelikte handele (Artikel 4 des türkischen Strafgesetzbuches). 
Exilpolitische Aktivitäten niedrigen Profils seien nicht strafbar (Artikel 8 des türkischen Antiterrorgesetzes), 
denn hierbei handele es sich um ein typisches Intellektuellendelikt, wovon vorwiegend Journalisten und 
Schriftsteller betroffen seien. 
 

Verurteilungen von Personen, die bei einer Demonstration fotografiert worden waren, seien schon vor der 
Neufassung - durch welche der bisher weitgefasste Tatbestand eingeengt worden sei - nicht bekannt geworden. 
Im Übrigen scheidet die Bestrafung derartige exilpolitische Aktivitäten deshalb aus, weil es sich dabei - ihre 
Strafbarkeit unterstellt - aus der Sicht des türkischen Staates um Auslandsstraftaten handele. Für diese gelte das 
internationale Strafrecht im türkischen Strafgesetzbuch. So finde nach Artikel 5 türkisches Strafgesetzbuch eine 
Strafverfolgung nur bei Auslandsdelikten statt, für die eine Mindestfreiheitsstrafe von drei Jahren vorgesehen 
sei, also nicht bei Artikel 8 Antiterrorgesetz (Strafmaß 1-3 Jahre und Geldstrafe). Straftaten würden nach Artikel 
4 türkisches Strafgesetzbuch nur verfolgt, wenn sie gegen die Persönlichkeit des Staates gerichtet seien. Nach 
der herrschenden Meinung in der Türkei zählt ein Delikt nach Artikel 8 Antiterrorgesetz nicht zu diesen 
Straftaten. Gutachten, die eine Anwendung von Artikel 4 türkisches Strafgesetzbuch auf Artikel 8 ATG 
gleichwohl für möglich hielten könnten mangels mitgeteilter Referenzfälle nicht überzeugen. 
 

Auch eine Bestrafung wegen Volksverhetzung nach Artikel 132 Abs. 2 türkisches Strafgesetzbuch scheitert 
ebenfalls an Artikel 4, 5 türkisches Strafgesetzbuch wie eine Bestrafung wegen Mitgliedschaft in einer 
bewaffneten Bande nach Artikel 168 Abs. 2 türkisches Strafgesetzbuch, da davon allenfalls Personen betroffen 
seien, die sich über einen längeren Zeitraum häufig, öffentlich und prominent für die Ziele einer militanten 
Organisation wie z.B. der PKK eingesetzt hätten. Eine Bestrafung nach Artikel 168 türkisches Strafgesetzbuch 
wegen Unterstützung einer bewaffneten Bande komme schließlich nur in Betracht, wenn das fragliche Verhalten 
als Anstiftung zu konkreten separatistischen Aktionen in der Türkei gewertet werden könne, was bei einfachen 
exilpolitischen Aktivitäten praktisch ausgeschlossen sei. 
 

Zitat weiterer Judikatur in "Asylmagazin: Exilpolitische Aktivitäten und ihre Bedeutung im Asylverfahren" 
(Kerstin Müller), 2001, http://www.asyl.net/Magazin/3_2001b.htm 
 

Insbesondere zur Türkei hat sich zu dem Themenkreis der exilpolitischen Aktivitäten inzwischen eine 
differenzierte Rechtsprechung entwickelt. Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen hat 
hierzu wiederholt in Urteilen Stellung genommen, die Lehrbüchern gleichen. Anhand dieser Entscheidungen 
kann jedoch verdeutlicht werden, welche Anforderungen an die Geltendmachung relevanter exilpolitischer 
Aktivitäten gestellt werden. 
 

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen geht - wie andere Oberverwaltungsgerichte (so z.B. Thüringer 
Oberverwaltungsgericht, U.v. 25.11.1999 - 3 KO 165/96; VGH Baden-Württemberg, U.v. 27.10.1996 - A 12 S 
2595/96 insbesondere im Fall öffentlich auftretender und agierender Wortführer staatsfeindlicher Gruppen; OVG 
Bremen, U.v. 5.3.1997 - 2 BA 100/94 bei größerem und öffentlichkeitswirksamen Engagement in führender 
Position; OVG Niedersachsen, U.v. 5.9.1997 - 11 L 7573/94 bei größeren öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten 
an führender Position; OVG Sachsen, U.v. 27.2.1997 - A 4 S 434/96 bei Übernahme leitender Funktionen und 
bei in politischen Kreisen bekannten und einflussreichen Personen) - davon aus, dass exilpolitisches Engagement 
im Falle türkischer Staatsangehöriger nur dann relevant sei, wenn es einen bestimmten Grad der Exponiertheit 
aufweise (grundsätzlich zuletzt: Urteil vom 25.1.2000, 8 A 1292/96.A, R5601). Nicht beachtlich wahrscheinlich 
zu politischer Verfolgung führten demgegenüber exilpolitische Aktivitäten niedrigen Profils. Dies sei z. B. 
anzunehmen bei schlichter Vereinsmitgliedschaft in einer kurdischen Exilorganisation, der damit verbundenen 
regelmäßigen Zahlung von Mitgliedsbeiträgen oder Spenden, schlichter Teilnahme an Demonstrationen, 
Hungerstreiks, Autobahnblockaden, Informationsveranstaltungen oder Schulungsseminaren, Verteilung von 
Flugblättern und Verkauf von Zeitschriften, Platzierung von namentlich gezeichneten Artikeln und Leserbriefen 
in türkischsprachigen Zeitschriften, etc. 
 

Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 19.04.2005, 8 A 273/04.A sowie 
Oberverwaltungsgericht Münster, Urteil vom 27.06.2002, 15. A 373/01.A: 
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In das Blickfeld der Sicherheitskräfte können zwar exponierte Personen geraten, nicht jedoch Personen, die 
Tätigkeiten von untergeordneter Bedeutung verrichten (exilpolitische Aktivitäten niedrigen Profils). Zu den 
exilpolitischen Aktivitäten niedrigen Profils, zählen unter anderem die mit einer schlichten 
Vereinsmitgliedschaft verbundene regelmäßige Zahlung von Mitgliedsbeiträgen sowie von Spenden, schlichte 
Teilnahme an Demonstrationen, Ordnertätigkeit bei Demonstrationen, Hungerstreiks, Autobahnblockaden, 
Informationsveranstaltungen oder Schulungsseminaren, Verteilung von Flugblättern und Verkauf von 
Zeitschriften, Helfertätigkeit bei Informations- und Bücherständen, Platzierung von namentlich gezeichneten 
Artikeln und Leserbriefen in türkischsprachigen Zeitschriften. 
 

5.5. 
 

5.5.1. Hinsichtlich der Wehrpflicht des Beschwerdeführers ist festzuhalten, dass in diesem Zusammenhang dem 
Umstand, dass die Heranziehung zur Militärdienstleistung in einem "grundsätzlichen Recht eines souveränen 
Staates Deckung findet", Bedeutung zukommt. Die Überschreitung der Grenzen, die diesem Recht in Bezug auf 
die Verwendung der Militärdienstleistenden insbesondere durch Vorschriften des Völkerrechtes gesetzt sind, ist 
bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft im Einzelfall zu berücksichtigen. Nach der älteren Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichtshofes war Furcht vor Verfolgung im Fall der Wehrdienstverweigerung nur dann als 
asylrechtlich relevant anzusehen, wenn der Asylwerber hinsichtlich seiner Behandlung oder seines Einsatzes 
während dieses Militärdienstes im Vergleich zu Angehörigen anderer Volksgruppen in erheblicher, die Intensität 
einer Verfolgung erreichender Weise benachteiligt würde oder davon auszugehen sei, dass dem Asylwerber eine 
im Vergleich zu anderen Staatsbürgern härtere Bestrafung wegen Wehrdienstverweigerung drohte (Verstärkter 
Senat vom 29.06.1994, Slg Nr. 14.089/A; VwGH vom 21.08.2001, 98/01/0600). Der Verwaltungsgerichtshof hat 
jedoch in seiner jüngeren Rechtsprechung, insbesondere im Erkenntnis vom 21.12.2000, 2000/01/0072 
ausgeführt, dass verschärfte Strafdrohungen gegen Wehrdienstverweigerer in Kriegszeiten dann eine Verfolgung 
im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK darstellen können, wenn diese im Wesentlichen dazu dienen, dass 
Einberufene erhöhtem Druck zu Teilnahme an Handlungen ausgesetzt sind, die sich gegen die Ziele und 
Prinzipien der Vereinten Nationen richten (vgl. Art. 1 Abschnitt F), und dem Wehrdienstverweigerer zumindest 
eine gegen den Staat gerichtete politische Gesinnung unterstellt wird. In den Erkenntnissen vom 21.03.2002, 
99/20/0401 und vom 16.04.2002, 99/20/0604 brachte der Verwaltungsgerichtshof zum Ausdruck, dass auch die 
Gefahr einer allen Wehrdienstverweigerern bzw. Deserteuren im Herkunftsstaat gleichermaßen drohenden 
Bestrafung ua. dann zur Asylgewährung führen kann, wenn das Verhalten des Betroffenen im Einzelfall auf 
politischen oder religiösen Überzeugungen beruht und den Sanktionen - wie etwa bei Anwendung der Folter - 
jede Verhältnismäßigkeit fehlt. 
 

Legt man die oa. Erwägungen auf den hier vorliegenden Sachverhalt um, kann die erfolgte Einberufung zum 
Wehrdienst im gegenständlichen Fall nicht zur Asylgewährung führen. Beim Militärdienst handelt es sich um 
eine Pflicht, die jeder Staat seinen Bürgern auferlegen kann, im Falle der Türkei die Verpflichtung der 
Ableistung des Wehrdienstes keine zielgerichtet gegen die kurdische Volksgruppe gerichtete Maßnahme 
darstellt, sondern Angehörige der Mehrheits- und Titularethnie ebenfalls trifft. In Bezug auf die Ausgestaltung 
des Militärdienstes wird auf die vom BAA getroffenen Länderfeststellungen verwiesen, aus deren Basis kein 
unter Art. 1 Abschnitt A Ziffer 2 der GFK zu subsumierender Sachverhalt abgeleitet werden kann. 
 

Da der BF nicht dargetan hat, dass er wegen eines in Art. 1 Abschnitt A Ziffer 2 der GFK genannten Grund 
einberufen wurde oder dass mit seiner Einberufung eine asylrechtsrelevante Verfolgung beabsichtigt gewesen 
wäre oder dass ihm eine ungleich höhere Strafe als anderen türkischen Wehrdienstverweigerern drohte, und sich 
zusätzlich kein Hinweis ergab, dass der BF im Zuge der Ableistung des Militärdienstes zur Teilnahme an 
völkerrechtswidrigen Militäraktionen gezwungen würde, kann nicht davon ausgegangen werden, dass es sich 
dabei um eine gegen den BF gerichtete Verfolgungshandlung aus einer dem in Art. 1 Abschnitt A Ziffer 2 der 
GFK aufgezählten Gründe handelte. 
 

Da die Einziehung des BF zum Militärdienst lediglich an alters- und geschlechtspezifische Kriterien anknüpft, 
bzw. nicht festgestellt werden kann, dass dem BF die Ableistung des Wehrdienstes aufgrund eines auf Art. 1 
Abschnitt A Ziffer 2 der GFK rückführbaren Gewissengrundes nicht zumutbar wäre, kann hieraus kein 
asylrechtlich relevanter Sachverhalt abgeleitet werden. 
 

Auch eine mögliche, wenn auch unwahrscheinliche Heranziehung zur Terrorismusbekämpfung vermag - auch 
wenn sich dieser Einsatz gefährlicher darstellt als ein sonstiger Einsatz - nicht zur gegenteiligen Annahme 
führen, da sich aus dem festgestellten Sachverhalt nicht ableiten lässt, dass hierbei die Auswahl der Personen 
nach einem in Art. 1 Abschnitt A Ziffer 2 der GFK genannten Motiv in dem Sinne erfolgt, dass Angehörige der 
kurdischen Volksgruppe in einem höheren Maße potentiell davon betroffen sind, gegen ihren Willen zu seinem 
derartigen Einsatz herangezogen zu werden, als sonstige türkische Staatsangehörige. Die Stationierung von 
Wehrdienstleistenden erfolgt nämlich laut den getroffenen Feststellungen mittels computergesteuerten 
Zufallsverfahrens. 
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Es lässt sich somit nicht ableiten, dass die Auswahl der Personen nach einem in Art. 1 Abschnitt A Ziffer 2 der 
GFK genannten Motiv in dem Sinne erfolgt, dass Angehörige der kurdischen Volksgruppe in einem höheren 
Maße potentiell davon betroffen sind, gegen ihren Willen zu seinem derartigen Einsatz herangezogen zu werden, 
als sonstige türkische Staatsangehörige. 
 

Was die Befürchtungen des Beschwerdeführers betrifft, dass er bei der Ableistung des Wehrdienstes aufgrund 
seiner kurdischen Volksgruppenzugehörigkeit schlechter bzw. diskriminierend behandelt wird, so ist 
festzuhalten, dass eine systematische Diskriminierung von Kurden nicht festgestellt werden konnte. 
 

Auch konnten keine Hinweise darauf gefunden werden, dass die Sanktionen gegen Wehrdienstverweigerer aus 
Gründen, die in der GFK liegen differieren, oder dass die Sanktionen grundsätzlich jeder Verhältnismäßigkeit 
entbehren. 
 

Furcht vor Strafverfolgung und vor Bestrafung wegen Wehrdienstverweigerung (die Nichtbefolgung von 
Ladungs- oder Marschbefehlen, das Nichtnachkommen von Aufforderungen zu Dienstleistungen, die 
Nichtmeldung bei Militärbehörden) oder Desertion (das Verlassen der Truppe oder des Einsatzortes ohne 
entsprechende Erlaubnis) stellen - wie der VwGH in ständiger Rechtsprechung im Ansatz richtig ausführt - für 
sich keine begründete Furcht vor Verfolgung iSd GFK dar (Handbuch, Rz 167; Kälin, Grundriß, 115; 
Köfner/Nicolaus II, 511). Ein Fremder kann jedoch Flüchtling iSd GFK sein, wenn er auf Grund seiner Rasse, 
Religion, Nationalität seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischen Überzeugung 
im Zusammenhang mit seinem militärischen Vergehen eine unverhältnismäßig schwere Strafe zu erwarten hätte 
(Flüchtlingsalltag, 128; Kälin, Grundriß, 116): 

wenn er - abgesehen von der Strafe wegen Desertion - aus in der GFK genannten Gründen wohlbegründete 
Furcht vor Verfolgung geltend machen kann (Handbuch, Rz 169 zweiter Satz; Flüchtlingsalltag 128); wenn die 
Ableistung des Militärdienstes eine Teilnahme an militärischen Maßnahmen erfordern würde, die im 
Widerspruch zu seiner echten politischen religiösen oder moralischen Überzeugung oder auch anzuerkennenden 
Gewissensgründe stehen würde (Handbuch, Rz 170; vgl auch den Bericht der UN-Menschenrechtskommission 
vom 5. 5. 1993, E/CN.4/1994/3, Rz 93; Flüchtlingsalltag, 128). 
 

5.5.2. In einer Gesamtschau - unter Heranziehung der Judikatur des VwGH - stellt daher weder die Flucht des 
Beschwerdeführers vor dem ihm drohenden Militärdienst noch die Furcht vor einer wegen 
Wehrdienstverweigerung oder Desertion drohenden, unter Umständen auch strengen Bestrafung, einen Grund 
für die Anerkennung als Flüchtling dar, da keine Umstände hinzutreten, die die Annahme rechtfertigen, die 
Einberufung, die Behandlung während des Militärdienstes oder die Bestrafung wegen Verweigerung des 
Wehrdienstes oder Desertion sei infolge einer in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Gründen für den Beschwerdeführer ungünstiger erfolgt" (VwGH 21. 2. 1995, 94/01/0687; vgl auch 
VwGH 27. 7. 1995, 94/19/1369; 4. 10. 1995, 95/01/0042; 4. 10. 1995, 95/01/0073; 18. 4. 1996, 95/20/0340; 11. 
9. 1996, 95/20/0711; 12. 9. 1996, 95/20/0192; 19. 3. 1997, 96/01/0023; 13. 11. 1996, 96/01/0373; 30. 4. 1997, 
96/01/0157; 28. 1. 1998, 97/01/0302; vgl auch UBAS 26. 1. 1998, 201.411/0-VI/18/98; 4. 2. 1998, 201.500/0-
VI/18/98). Da keine solchen Umstände vorliegen, kann daher dem Vorbringen des Beschwerdeführers keine 
Asylrelevanz beigemessen werden. In diesem Zusammenhang ist auch - entsprechend dem aktuellen Amtswissen 
- auf eine Änderung der türkischen StPO hinzuweisen. Laut Art. 3 Abs. 2 türkischer StPO werden künftig in 
Friedenszeiten, Zivilisten, die allein oder mit Armeeangehörigen, Vergehen nach dem Militärstrafgesetz oder 
Vergehen im Zuständigkeitsbereich der Militärgerichte begehen, vor zivile Gerichte gestellt. 
 

Die Untersuchung, gegen nicht Militärangehörige, wird von der Staatsanwaltschaft und die Strafverfolgung vom 
Gericht erledigt. 
 

5.5.3. Die hier getroffene Würdigung zum Militärdienst in der Türkei entspricht auch der überwiegenden 
jüngsten Entscheidungspraxis, respektive Rechtsprechung in Deutschland und der Schweiz (angesichts des 
notorischen Prozesses der Vergemeinschaftung des Asylrechts können solche Umstände jedenfalls nicht (mehr) 
als für die österreichische Rechtsordnung gänzlich unbeachtlich angesehen werden) und steht auch nicht mit der 
bekannten österreichischen höchstgerichtlichen Judikatur in Widerspruch. 
 

Zur deutschen Rechtsprechung: 
 

So führt das Verwaltungsgericht Ansbach beispielsweise in seinem 

Urteil vom 28.11.2007, Az: AN 1 K 06.30930 mit Verweis auf die Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichtes wie folgt aus: 
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"Sollte der Kläger tatsächlich bei einer Rückkehr in die Türkei dort seinen Wehrdienst ableisten müssen, hätte 
jedoch ein damit begründetes Vorgehen der türkischen Behörden gegen den Kläger einen reinen strafrechtlichen 
und keinen politisch motivierten Hintergrund, da nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. 
Beschluss vom 10. September 1999, 9 B 7/99) die zwangsweise Heranziehung zum Wehrdienst und die damit 
zusammenhängenden Sanktionen, selbst wenn sie von weltanschaulich totalitären Staaten ausgehen, nicht 
schlechthin eine politische Verfolgung darstellen. Dahin schlagen derartige Maßnahmen nur dann um, wenn sie 
zielgerichtet gegenüber bestimmten Personen eingesetzt werden, die dadurch gerade wegen ihrer Religion, ihrer 
politischen Überzeugung oder eines sonstigen asylerheblichen persönlichen Merkmals getroffen werden sollen. 
Dies trifft jedoch nach dem Lagebericht des Auswärtigen Amtes vom 25. Oktober 2007 für türkische 
Staatsangehörige, die sich durch Aufenthalt im Ausland der Einberufung zum Wehrdienst entzogen haben, 
ersichtlich nicht zu." 
 

Auch das Verwaltungsgericht Frankfurt/Oder führt in seinem Urteil vom 10.07.2007, Az: 3 K 815/01.A zum 
Wehrdienst in der Türkei und Asylrelevanz wie folgt aus: 
 

"(..)der Kläger kann auch mit Blick auf den Wehrdienst in der Türkei keinen Abschiebungsschutz beanspruchen. 
Eine Verurteilung wegen Wehrdienstentziehung würde erst dann in eine politische Verfolgung umschlagen, 
wenn sie nicht zur Durchsetzung einer gesetzlich allgemein festgelegten staatsbürgerlichen Pflicht und 
Sicherung der Wehrfähigkeit diente, sondern zielgerichtet gegenüber bestimmten Personen eingesetzt werden 
würde, die durch diese Maßnahmen gerade wegen ihrer Religion, ihrer politischen Überzeugung oder eines 
sonstigen asylerheblichen persönlichen Merkmals getroffen werden sollen (BVerwG, Urteil vom 6. Dezember 
1988 - 9 C 22.88 -, InfAuslR 1989, 169; Urteil vom 31. März 1992 - 9 C 57.91 -, NVwZ 1993, 193 [194]). 
Hiervon kann bei dem Kläger nicht die Rede sein. Der Kläger muss auch während der Ableistung seines 
Wehrdienstes aufgrund seiner kurdischen Volkszugehörigkeit keine ausgrenzende Behandlung im Hinblick auf 
asylerhebliche Merkmale befürchten. So gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass Soldaten kurdischer Herkunft 
etwa gezielt in Kampfgebieten oder bei besonders gefährlichen Einsätzen eingesetzt würden (Oberdiek vom 2. 
April 1997 an OVG Mecklenburg-Vorpommern; Auswärtiges Amt vom 13. Oktober 1997 an VG Wiesbaden; 
vgl. zum Ganzen auch VG Berlin, Urteil vom 17. Mai 2001 - VG 36 X 682.95 -, S. 8 f.)." 
 

Ferner ist auf das Urteil des Verwaltungsgerichtes Düsseldorf vom 18.06.2007, Az: 4 K 840/07.A zu verweisen 
in welchem ausgeführt wird, dass der Kläger auch keine politische Verfolgung wegen seiner Desertierung vom 
Wehrdienst zu befürchten habe. Kurden drohe nämlich im Allgemeinen weder bei Erfüllung der Wehrpflicht 
noch im Zusammenhang mit einer etwaigen Bestrafung wegen Wehrdienstentziehung oder Fahnenflucht 
politische Verfolgung in der Türkei (vgl. OVG NRW, Urteil vom 19. April 2005 - 8 A 273/04.A -, S. 74 ff.). 
 

Auch das Oberverwaltungsgericht Hamburg kommt in seinem Beschluss vom 16.04.2007, Az: 4 Bf 241/00.A 
zum Ergebnis, dass der Kläger als kurdischer Volkszugehöriger hinreichend sicher vor asylrelevanten 
Verfolgungsmaßnahmen während des von ihm in der Türkei wahrscheinlich noch abzuleistenden Militärdienstes 
oder weil er sich während seines langjährigen Aufenthalts im Bundesgebiet dem türkischen Wehrdienst entzogen 
hat, ist. Dies entspräche der ständigen Rechtsprechung des Senats (zuletzt Urt. v. 3.5.2006, 4 Bf 3/92.A, UA 
Seite 26). 
 

Letztendlich ist noch auf das Urteil der Verwaltungsgerichtes Berlin vom 23.06.2006, Az: VG 36 X 393.97, zu 
verweisen, in welchem dieses wie folgt ausführt: 
 

"Der Kläger, der die Türkei im Alter von 13 Jahren verließ, kann auch nicht als Asylberechtigter anerkannt 
werden, weil er seinen Wehrdienst noch nicht abgeleistet hat. 
 

Da der Kläger bisher nicht gemustert worden ist und seinen Militärdienst bislang nicht angetreten hat, ohne 
davon befreit oder zumindest vorübergehend zurückgestellt worden zu sein, muss er im Falle seiner Rückkehr in 
die Türkei daher damit rechnen, dass seine Militärdienstsituation im Rahmen der Einreisekontrolle überprüft und 
er daraufhin sofort der Militärdienstbehörde überstellt und zu seiner Einheit beordert wird (Lagebericht des 
Auswärtigen Amtes vom 12. August 2003, S. 53). Zugleich mag ihm womöglich ein Strafverfahren wegen 
Wehrdienstentziehung drohen. Dies allein ist nach ständiger Rechtsprechung der Kammer und der 
obergerichtlichen Rechtsprechung als asylrechtlich unbeachtlich anzusehen, da die Heranziehung zum 
Wehrdienst und deren staatliche Sanktionen für sich genommen keine politische Verfolgung darstellt. Der 
Kläger muss auch während der Ableistung seines Wehrdienstes aufgrund seiner kurdischen Volkszugehörigkeit 
keine ausgrenzende Behandlung im Hinblick auf asylerhebliche Merkmale befürchten." 
 

Zur Rechtsprechung des schweizerischen Bundesverwaltungsgerichtes: 
 

Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 20. Februar 2008, D-4717/2006 {T 0/2} 
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(..) "Eine allfällige Bestrafung des Beschwerdeführers aus militärrechtlichen Gründen ist jedoch gestützt auf die 
bisherige Praxis der ARK, welche vom Bundesverwaltungsgericht geteilt wird, nur unter bestimmten 
Voraussetzungen relevant (vgl. EMARK 2004 Nr. 2). Dies ist dann der Fall, wenn der Beschwerdeführer damit 
zu rechnen hätte, dass er aus flüchtlingsrechtlich relevanten Motiven mit einer unverhältnismässig strengen 
Bestrafung zu rechnen hätte, sei es, weil er aufgrund der im Asylgesetz erwähnten Kriterien eine höhere Strafe 
zu verbüssen hätte oder weil mit der drohenden Strafe nicht nur die Sicherstellung der Wehrpflicht garantiert, 
sondern zusätzlich die vermutete oppositionelle und staatsfeindliche Gesinnung sanktioniert werden sollte. Eine 
flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung wäre auch dann zu bejahen, wenn mit der Absolvierung des 
Militärdienstes beabsichtigt würde, gewisse Personen oder Personengruppen aus flüchtlingsrechtlich erheblichen 
Motiven zu disziplinieren, einzuschüchtern, zu assimilieren oder einer menschenrechtswidrigen Behandlung 
auszusetzen. Als politische Verfolgung schliesslich müsste die Bestrafung einer militärdienstflüchtigen Person 
erachtet werden, wenn die Armee, der sie sich entzieht, völkerrechtswidrige Ziele anstrebte oder entsprechende 
Mittel einsetzte (vgl. EMARK 2004 Nr. 2 E. 6.b.aa S. 17). 
 

...Gestützt auf die Aktenlage ist vorliegend selbst im Fall einer Bestrafung des Beschwerdeführers aus 
militärrechtlichen Gründen nicht von einer der erwähnten Ausnahmen auszugehen. Seine Behauptung, er werde 
als Angehöriger der kurdischen Ethnie strenger bestraft, vermag nicht zu überzeugen, zumal er dafür weder 
konkrete Beweise noch plausible Erklärungen vorbrachte. Aus der angedrohten Bestrafung nach Art. 63 des 
türkischen Militärstrafgesetzbuches, welche innerhalb eines Strafmasses bis zu drei Jahren Gefängnis zu erfolgen 
hat, ist überdies nicht auf eine Sanktionierung zu schliessen, welche neben der militärrechtlichen 
Gesetzesverletzung auch die Gesinnung treffen will. Zudem ist der Militärdienst in der Türkei für alle 
erwachsenen Männer obligatorisch und zielt nicht darauf ab, gewisse Personen oder Personengruppen in der 
zuvor beschriebenen Art zu behandeln. Auch wenn die türkische Armee Ende 2007 vereinzelte Stellungen der 
PKK im Nordirak bombardierte, kann nicht von einem grundsätzlich völkerrechtswidrigen Agieren der 
türkischen Armee gesprochen werden. Ebenso wenig verfolgt die türkische Armee grundsätzlich 
völkerrechtswidrige Ziele. Überdies bestehen trotz des familiären politischen Hintergrunds des 
Beschwerdeführers keine Hinweise auf einen Malus oder andere drohende, aus Art. 3 AsylG fliessende 
Nachteile. Die vom Beschwerdeführer allenfalls zu gewärtigenden Sanktionen vermögen somit nicht zur 
Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft zu führen, da alle wehrpflichtigen Männer aufgrund ihrer türkischen 
Staatsangehörigkeit und ihres Jahrgangs zum Militärdienst aufgeboten werden und dieser Verpflichtung keine 
asylrechtlich relevante Verfolgungsabsicht des Staates zugrunde liegt. Nach Erkenntnissen des 
Bundesverwaltungsgerichts werden die Rekruten nach dem Zufallsprinzip per Computer den verschiedenen 
Einheiten zugeteilt, weshalb die Argumentation in der Eingabe vom 18. September 2007, der Beschwerdeführer 
müsse mit einem Einsatz in seiner Herkunftsregion rechnen, nicht verhält. Völlig obsolet ist sein Vorbringen, er 
müsse auch mit einem Einsatz im Ausnahmezustandsgebiet rechnen, zumal der ehemals verhängte 
Ausnahmezustand in der Türkei schon seit einiger Zeit in allen Gebieten aufgehoben worden ist. Unter diesen 
Umständen wäre eine allfällige Bestrafung des Beschwerdeführers wegen Militärdienstverweigerung vorliegend 
als legitime staatliche Massnahme zur Durchsetzung einer staatsbürgerlichen Pflicht und damit als asylrechtlich 
nicht relevant zu charakterisieren. (...) 
 

Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 11. Januar 2008, D-6507/2006 sowie ähnlich das Urteil vom 10. Juli 
2008, E-1813/2008 
 

(...) Die Pflicht zur Leistung des Militärdienstes beziehungsweise eine wegen dessen Nichtleistens drohende 
Strafe stellt nur dann eine asylrelevante Verfolgung dar, wenn der Wehrdienstpflichtige wegen seiner Refraktion 
mit einer Strafe zu rechnen hat, welche entweder aus Gründen nach Art. 3 AsylG diskriminierend höher ausfällt 
(malus) oder an sich unverhältnismässig hoch ist, oder wenn die Einberufung zum Wehrdienst darauf abzielt, 
einem Wehrpflichtigen aus einem der in Art. 3 AsylG genannten Gründe erhebliche Nachteile zuzufügen oder 
diesen in völkerrechtlich verpönte Handlungen zu verstricken (vgl. EMARK 2004 Nr. 2 S. 12 ff.; EMARK 2003 
Nr. 8, EMARK 2002 Nr. 19, EMARK 2001 Nr. 15). 
 

In der Türkei gilt für Männer die allgemeine Wehrpflicht und die türkische Gesetzgebung kennt weder ein Recht 
auf Militärdienstverweigerung noch sieht sie die Möglichkeit eines zivilen Ersatzdienstes vor. Personen, die sich 
dem Wehrdienst entziehen, müssen daher mit einer strafrechtlichen Verfolgung rechnen. Dabei werden drei 
Gruppen unterschieden: Personen, die sich ausdrücklich weigern, Militärdienst zu leisten, werden als Dienstver-
weigerer unter dem Vorwurf der "Entfremdung des Volkes vom Militärdienst" nach Art. 155 des türkischen 
Strafgesetzbuches (Nr. 765) und Art. 55 des türkischen Militärstrafgesetz-buches (Nr. 1632) bestraft, wobei das 
Strafmass entscheidend davon abhängt, ob der Verweigerer durch die Äusserung seiner Weigerungshaltung 
einen grösseren Kreis von Personen beeinflusst. Auf Deserteure hingegen wird Art. 66 des türkischen 
Militärstraf-gesetzbuches angewendet, der einen ordentlichen Strafrahmen von einem bis zu drei Jahren 
Gefängnis vorsieht. Die Refraktion schliesslich wird in der Türkei gestützt auf Art. 63 des türkischen 
Militärstrafgesetzbuches mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft, wobei es massgeblich darauf ankommt, ob 
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sich eine Person freiwillig stellt und wie viel Zeit seit dem ordentlichen Einrückungstermin verstrichen ist (vgl. 
EMARK 2004 Nr. 2 S. 17 f.). Für Refraktäre und Deserteure, die sich dem Militärdienst entziehen, indem sie 
sich ins Ausland absetzen, sieht die türkische Gesetzgebung zudem die Möglichkeit der Zwangsausbürgerung 
vor. Gemäss Art. 25 Bst. ç und d des türkischen Staatsangehörigkeitsgesetzes kann Wehrpflichtigen, die sich im 
Ausland befinden und der amtlichen Aufforderung - veröffentlicht im türkischen Amtsblatt - zur Rückkehr in die 
Türkei zwecks Leistung des Militärdienstes ohne triftigen Grund nicht innerhalb von drei Monaten Folge leisten, 
die türkische Staatsbürgerschaft entzogen werden. 
 

Eine allfällige Bestrafung des Beschwerdeführers wegen Refraktion ist in casu als asylrechtlich unerheblich zu 
qualifizieren, zumal diesbezüglich keine Hinweise für eine militärstrafrechtliche Ungleichbehandlung im Sinne 
eines asylrelevanten Verfolgungsmotivs vorliegen. Was eine allfällige Zwangsausbürgerung des 
Beschwerdeführers wegen Refraktion betrifft, ist vorab festzustellen, dass die Praxis der türkischen Behörden bei 
der Anwendung von Art. 25 Bst. ç des türkischen Staatsangehörigkeitsgesetzes gemäss den Erkenntnissen des 
Bundesverwaltungsgerichts zwar uneinheitlich ist, doch liegen keine Hinweise dafür vor, dass bestimmte 
Personengruppen - beispielsweise Kurden - aufgrund eines asylrelevanten Verfolgungsmotivs im Sinne eines 
Malus generell mit einer strengeren Praxis zu rechnen hätten als andere türkische Refraktäre. Die Aberkennung 
der Staatsbürgerschaft gestützt auf Art. 25 Bst. ç des türkischen Staatsangehörigkeitsgesetzes wird gegenüber 
Personen ausgesprochen, die sich im Ausland aufhalten und deshalb für das türkische Militär beziehungsweise 
die türkischen Strafverfolgungsbehörden - zumindest vorübergehend - nicht erreichbar sind. Gegenüber 
Personen, die sich mit Wissen des Staates in der Türkei aufhalten, findet die Bestimmung keine Anwendung. Die 
zwangsweise Ausbürgerung ist demnach in erster Linie eine Art Ersatzstrafe und nicht die eigentliche, von der 
türkischen Gesetzgebung für die Refraktion vorgesehene (militär-)strafrechtliche Sanktion. Ein von der 
Ausbürgerung betroffener Refraktär kann sich gemäss den Erkenntnissen des Bundesverwaltungsgerichts auf 
Gesuch hin beim Innenministerium oder bei einer türkischen diplomatischen Vertretung im Ausland wieder 
einbürgern lassen, sofern er sich bereit erklärt, seiner Wehrpflicht nachzukommen, was grundsätzlich bedeutet, 
den Militärdienst nachzuholen, der unter Umständen aber auch durch die Bezahlung einer bestimmten 
Geldsumme nach Leistung eines vierwöchigen Grundwehrdienstes abgelöst werden kann. Die Aberkennung der 
Staatsbürgerschaft wegen Refraktion durch Beschluss des türkischen Ministerrates hat demzufolge keinen 
definitiven Charakter, sondern kann vom Betroffenen grundsätzlich rückgängig gemacht werden, auch wenn die 
Bedingungen für die Wiedereinbürgerung - insbesondere für eine Person, die sich dem türkischen Militärdienst 
bewusst entzogen hat - als hart zu bezeichnen sind. Bei dieser Sachlage kann jedoch nicht davon gesprochen 
werden, die zwangsweise Ausbürgerung durch die türkischen Behörden stelle eine im absoluten Sinne 
unverhältnismässige Sanktion dar, welche generell den Rückschluss auf das Vorliegen eines asylrelevanten 
Verfolgungsmotivs zuliesse, selbst wenn die Ausbürgerung wegen Refraktion gestützt auf Art. 25 Bst. ç des 
türkischen Staatsangehörigkeitsgesetzes im Lichte des schweizerischen Rechtsverständnisses unangemessen 
erscheint und ihre Völkerrechtskonformität zumindest fraglich ist (EMARK 2004 Nr. 2 E. 6b. ee S. 20 f.). Somit 
wäre selbst eine allfällige Ausbürgerung des Beschwerdeführers asylrechtlich nicht relevant. (...) 
 

Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 22. September 2008, E-3345/2006 sowie Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichtes vom 12. November 2008, E-3785/2006 
 

(...) Schliesslich kann der Beschwerdeführer auch aus dem Umstand, dass er den Militärdienst in der Türkei noch 
nicht geleistet hat, nichts zu seinen Gunsten ableiten. Gemäss konstanter Praxis stellen allfällige strafrechtliche 
Konsequenzen wegen Refraktion, Dienstverweigerung oder Desertion bei einer Rückkehr ins Heimatland 
grundsätzlich keine Verfolgung im Sinne des Asylgesetzes dar. Es ist ein legitimes Recht jedes Staates, seine 
Bürger zum Militärdienst einzuberufen, weshalb strafrechtliche oder disziplinarische Massnahmen bei Pflichtve-
letzungen grundsätzlich nicht als politisch motivierte oder menschenrechtswidrige Verfolgungsmassnahmen zu 
betrachten sind (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 
2006 Nr. 3 E. 4.2 S. 31 f., mit weiteren Hinweisen). Wehrpflichtige Männer werden in der Türkei aufgrund der 
Staatsangehörigkeit und ihres Jahrgangs für das Militär aufgeboten, ohne dass dieser Verpflichtung eine 
asylrechtlich relevante Verfolgungsabsicht des Staates zugrunde liegen würde. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
kurdische Soldaten während des obligatorischen Militärdienstes gegen Angehörige ihrer eigenen Ethnie 
eingesetzt werden, ist sehr gering, und es kann jedenfalls ausgeschlossen werden, dass dies auf systematische 
Weise geschieht. Ausserdem ist der Ausnahmezustand in allen türkischen Provinzen mittlerweile aufgehoben 
worden. Eine allfällige Bestrafung wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion wäre vorliegend als legitime 
staatliche Massnahme zur Durchsetzung einer staatsbürgerlichen Pflicht und damit als asylrechtlich nicht 
relevant zu charakterisieren. Bisher wurde nicht bekannt, dass kurdische Refraktäre/Dienstverweigerer ihrer 
Ethnie oder ihres Gewissens wegen im Sinne eines "Malus" generell strengere Strafen zu gewärtigen hätten als 
Refraktäre/Dienstver-weigerer türkischer Ethnie. Nachdem sich die vom Beschwerdeführer allenfalls zu 
erwartenden strafrechtlichen Sanktionen als nicht relevant im Sinne des Asylgesetzes erweisen (vgl. dazu 
EMARK 2004 Nr. 2 S. 12 ff.), liegt in dieser Hinsicht keine objektiv begründete Furcht vor Verfolgung vor. (...) 
 

Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 27. August 2008, D-4676/2006 
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(...) Auch die vom Beschwerdeführer aus dem nicht geleisteten Militärdienst abgeleiteten 
Verfolgungsvorbringen betreffenden vorinstanzlichen Erwägungen erweisen sich nach einer Überprüfung der 
Akten als zutreffend (vgl. Sachverhalt, Bst. B). 
 

4.3.1 So ist eine allfällige Bestrafung des Beschwerdeführers aus militärrechtlichen Gründen gestützt auf die 
bisherige Praxis der ARK, welche vom Bundesverwaltungsgericht weitergeführt wird, nur unter bestimmten 
Voraussetzungen relevant (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der ARK [EMARK] 2004 Nr. 2). Dies ist dann 
der Fall, wenn der Beschwerdeführer damit zu rechnen hätte, dass er aus flüchtlingsrechtlich relevanten Motiven 
mit einer unverhältnismässig strengen Bestrafung zu rechnen hätte, sei es, weil er aufgrund der im AsylG 
erwähnten Kriterien eine höhere Strafe zu verbüssen hätte oder weil mit der drohenden Strafe nicht nur die 
Sicherstellung der Wehrpflicht garantiert, sondern zusätzlich die vermutete oppositionelle und staatsfeindliche 
Gesinnung sanktioniert werden sollte. Eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung wäre auch dann zu 
bejahen, wenn mit der Absolvierung des Militärdienstes beabsichtigt würde, gewisse Personen oder 
Personengruppen aus flüchtlingsrechtlich erheblichen Motiven zu disziplinieren, einzuschüchtern, zu 
assimilieren oder einer menschenrechtswidrigen Behandlung auszusetzen. Als politische Verfolgung schliesslich 
müsste die Bestrafung einer militärdienstflüchtigen Person erachtet werden, wenn die Armee, der sie sich 
entzieht, völkerrechtswidrige Ziele anstrebte oder entsprechende Mittel einsetzte (vgl. EMARK 2004 Nr. 2 E. 
6.b.aa S. 17). 
 

4.3.2 Gestützt auf die Aktenlage ist vorliegend selbst im Fall einer Bestrafung des Beschwerdeführers aus 
militärrechtlichen Gründen nicht von einer der erwähnten Ausnahmen auszugehen. So haben sich seine auf einer 
angeblichen Unterstützung der PKK beruhenden Verfolgungsvorbringen als unglaubhaft erwiesen. Zudem ist 
aus dem Strafrahmen von Art. 63 des türkischen Militärstrafgesetzbuches, welcher eine Höchststrafe von drei 
Jahren Gefängnis vorsieht, nicht auf eine Sanktionierung zu schliessen, welche neben der militärrechtlichen 
Gesetzesverletzung auch die Gesinnung treffen will. Zudem ist der Militärdienst in der Türkei für alle 
erwachsenen Männer obligatorisch und zielt nicht darauf ab, gewisse Personen oder Personengruppen in der 
zuvor beschriebenen Art zu behandeln. Überdies bestehen trotz des angeblich familiären politischen 
Hintergrunds des Beschwerdeführers keine Hinweise auf einen Malus oder andere drohende, aus Art. 3 AsylG 
fliessende Nachteile. Die vom Beschwerdeführer allenfalls zu gewärtigenden Sanktionen vermögen somit nicht 
zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft zu führen, da alle wehrpflichtigen Männer aufgrund ihrer türkischen 
Staatsangehörigkeit und ihres Jahrgangs zum Militärdienst aufgeboten werden und dieser Verpflichtung keine 
asylrechtlich relevante Verfolgungsabsicht des Staates zugrunde liegt. Nach Erkenntnissen des 
Bundesverwaltungsgerichts werden die Rekruten nach dem Zufallsprinzip per Computer den verschiedenen 
Einheiten zugeteilt. Schliesslich wäre auch nicht mit einem Einsatz im Ausnahmezustandsgebiet zu rechnen, 
zumal der ehemals verhängte Ausnahmezustand in der Türkei schon seit einiger Zeit in allen Gebieten 
aufgehoben worden ist. 
 

4.3.3 Unter den erwähnten Umständen wäre eine allfällige Bestrafung des Beschwerdeführers wegen 
Militärdienstverweigerung vorliegend als legitime staatliche Massnahme zur Durchsetzung einer 
staatsbürgerlichen Pflicht und damit als asylrechtlich nicht relevant zu charakterisieren. (...) 
 

Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 27.08.2008, D-4640/2008 mit welchem die Beschwerde abgewiesen 
wurde und ua. zum Wehrdienst folgende Erwägungen getroffen wurden: 
 

(..) dass insbesondere hinsichtlich des ausstehenden Militärdienstes festgestellt werden kann, dass gemäss 
konstanter Praxis der Schweizer Asylbehörden eine allfällige strafrechtliche Konsequenz wegen Refraktion, 
Dienstverweigerung oder Desertion bei einer Rückkehr ins Heimatland grundsätzlich keine Verfolgung im Sinne 
des Asylgesetzes darstellt, zumal es ein legitimes Recht jedes Staates ist, seine Bürger zum Militärdienst 
einzuberufen, weshalb strafrechtlich oder disziplinarische Massnahmen bei Pflichtverletzung nicht als politisch 
motivierte oder menschenrechtswidrige Verfolgungsmassnahmen zu betrachten sind, 
 

dass unter gewissen Umständen eine Einberufung zum Militärdienst oder eine drohende Bestrafung wegen 
Refraktion, Dienstverweigerung oder Desertion für eine Anerkennung als Flüchtling beachtlich sein kann, wenn 
zum Beispiel der Wehrpflichtige aufgrund seiner Rasse, Religion, Nationalität, seiner Zugehörigkeit zu einer 
ethnischen oder sozialen Gruppierung oder wegen seiner politischen Anschauungen mit einer unverhältnismässig 
schweren Strafe zu rechnen hätte oder wenn das Strafmass für ihn höher ausfallen würde, als für Deserteure oder 
Refraktäre ohne diesen spezifischen Hintergrund, 
 
dass aus den vorliegenden Akten indessen keine Hinw eise auf eine 
derartige Gefährdung des Beschwerdeführers hervorge ht, zumal gemäss 
dessen eigenen Angaben sein Bruder Z1._______ ohne weitere 
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Schwierigkeiten den Militärdienst absolviert hat (v gl. Akte A16/30, 
S. 21), obwohl auch dieser offensichtlich - wie aus  den 
beigebrachten Beweismitteln ersichtlich - gelegentl ich zusammen mit 
dem Beschwerdeführer als Musiker (Gitarrespieler) a uftritt (vgl. CD 
"G._______"), 
 

dass der Beschwerdeführer darüber hinaus seit 1997 keinerlei Anstrengungen unternommen hat, die ausstehende 
Verpflichtung zur Militärdienstleistung anderweitig zu lösen (vgl. Akte A16/30, S. 21), 
 

dass die angefochtene Verfügung somit in Anbetracht der vom Beschwerdeführer vorgebrachten Argumentation 
standhält, (...) 
 

Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 10. Februar 2009, D-916/2007, mit welchem die einstige vorläufige 
Aufnahme des Beschwerdeführers wegen Ausbürgerung im Zusammenhang mit der Wehrdienstweigerung 
aufgehoben wurde u. zur Begründung der Aufhebung wie folgt ausgeführt wurde: 
 

(..) Es bestehen aufgrund der Aktenlage keine konkreten Hinweise dafür, dass der Beschwerdeführer im Rahmen 
eines Wiedereinbürgerungsverfahrens respektive eines allenfalls nachträglich zu leistenden Militärdienstes 
infolge seiner Ethnie oder seiner politischen Gesinnung einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre. Die 
vom Beschwerdeführer im Asylverfahren geltend gemachte politische Tätigkeit im Heimatland wurde für 
unglaubhaft befunden (vgl. das Urteil der ARK vom 19. August 1999). Es gibt vorliegend auch keine 
gewichtigen Anhaltspunkte für die Annahme, der Beschwerdeführer wäre bei einer Rückkehr in die Türkei 
bereits infolge seiner kurdischen Ethnie oder dem Umstand, dass er sich dem Militärdienst bisher entzogen hat, 
Folter oder anderweitiger unmenschlicher Behandlung ausgesetzt. Schliesslich ist es auch unwahrscheinlich, 
dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in die Türkei infolge seiner Mitgliedschaft bei FEKAR eine 
menschenrechtswidrige Behandlung zu gewärtigen hätte. Der Beschwerdeführer war zwar von 1998 bis 2000 
Vorstandsmitglied des Kurdischen Kulturvereins in (...), danach jedoch nur noch gewöhnliches Mitglied. Sein 
Engagement im Verein beschränkte sich seit dem Jahr 2000 den Akten zufolge auf die Teilnahme an 
Veranstaltungen. Der Beschwerdeführer kann somit entgegen der in der Beschwerde vertretenen Auffassung 
nicht als eigentlicher politischer Aktivist angesehen werden, zumal es sich insbesondere beim (...) Verein, 
welchem der Beschwerdeführer angehört, klarerweise um einen Kultur- und Solidaritätsverein, und nicht um 
eine politische Organisation handelt (vgl. den Eintrag dieses Vereins bei gate24.ch). Es ist unter diesen 
Umständen nicht zu erwarten, dass die türkischen Behörden - falls sie überhaupt von der Mitgliedschaft beim 
Kurdischen Kulturverein (...) erfahren würden - den Beschwerdeführer im Rahmen des 
Wiedereinbürgerungsverfahrens respektive einer allfälligen, nachträglichen Leistung des Militärdienstes 
deswegen in menschenrechtswidriger Weise behelligen würden. Im Weiteren lässt auch die allgemeine 
Sicherheits- und Menschenrechtssituation in der Türkei den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt nicht 
als unzulässig erscheinen. (..) 
 

5.5.4. Aus den oa. Ausführungen ergibt sich im gegenständlichen Fall somit die Irrelevanz der Verpflichtung der 
Ableistung des Militärdienstes in der Türkei. Der Beschwerdeführer brachte im Wesentlichen vor, er wolle 
keinen Militärdienst leisten, weil er die "Soldaten oder das Militär nicht mag". Weiters befürchte er bei dessen 
Ableistung aufgrund seiner kurdischen Volksgruppenzugehörigkeit schlechter behandelt bzw. im Kampf gegen 
die eigenen "Leute" eingesetzt zu werden. Hierin ist jedoch im Lichte der zitierten Judikatur vor dem 
Hintergrund der getroffenen Feststellungen zum Militärdienst in der Türkei bei Berücksichtigung sämtlicher 
Tatsachen kein unter Art. 1 Abschnitt A Ziffer 2 der GFK zu subsumierender Sachverhalt erblickbar. (siehe auch 
die Ablehnungsbeschlüsse des VfGH vom 27.04.2009, Zahl: U 1060/09-3, vom 16.6.2009, Zahl: U 588-590/09-
3, vom 01.07.2009, Zahl: U 1426/09-5 sowie vom 03.09.2009 Zahl: U 2217/09-3). 
 

5.5.5. Unter Berücksichtigung sämtlicher getroffener Ausführungen, welche sowohl im Einklang mit der 
Judikatur des VwGH als auch der jüngsten deutschen und schweizerischen Rechtssprechung stehen, kann die 
Nichtableistung des Wehrdienstes und allfälliger daraus resultierender Konsequenzen nicht zur Zuerkennung des 
Status des Asylberechtigten an den Beschwerdeführer führen. 
 

5.6. Sofern zum Ausdruck gebracht wird, dass Kurden in der Türkei generell verfolgt werden würden, ist 
auszuführen, dass laut ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
ethnischen Gruppe allein kein Grund für die Asylanerkennung rechtfertigt, soferne nicht konkrete gegen den 
Asylwerber selbst gerichtete Verfolgungshandlungen glaubhaft gemacht werden. Darüber hinaus kann - wie 
bereits ausgeführt - auch den vorliegenden Länderinformation nicht entnommen werden, dass Kurden allein 
aufgrund ihrer Abstammung verfolgt oder staatlichen Repressionen unterworfen werden. Auch der Umstand, 
dass der Beschwerdeführer der kurdischen Volksgruppe angehört, bewirkt sohin für sich allein nicht, dass ihm 
Asyl zu gewähren wäre, weil sich aus den getroffenen Länderfeststellungen keine konkreten Anhaltspunkte 
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dafür ergeben, dass Angehörige seiner Volksgruppe schon alleine wegen dieser Zugehörigkeit Verfolgung im 
Sinne der GFK ausgesetzt wären. Es ist den Länderfeststellungen eindeutig zu entnehmen, dass es keine gezielte 
Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zur kurdischen Volksgruppe in der Türkei gibt. 
 

Überdies existieren - auch unter Berücksichtigung des zur Zeit wieder verschärften Vorgehens des türkischen 
Staates gegen militante Kurden - derzeit keine aktuellen Berichte über die Lage der Kurden in der Türkei und 
damit keine von Amts wegen aufzugreifenden Anhaltspunkte dafür, dass gegenwärtig Personen kurdischer 
Volksgruppenzugehörigkeit in der Türkei generell mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit allein aufgrund ihrer 
Volksgruppenzu-gehörigkeit einer asylrelevanten - sohin auch einer maßgeblichen Intensität erreichenden - 
Verfolgung ausgesetzt bzw. staatlichen Repressionen unterworfen würden. Ein systematisches, 
flächendeckendes Vorgehen gegen Kurden, welches dieser Personengruppe einen Verbleib in der Türkei 
unerträglich machen würde, ist sohin nicht feststellbar. 
 

Das Vorbringen lässt sohin keinen Asylkonnex erkennen und somit war die Beschwerde jedenfalls hinsichtlich 
Spruchpunkt I. abzuweisen. 
 

6. Zu Spruchpunkt II. des erstinstanzlichen Bescheides: 
 

6.1. Gemäß Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl. I 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer 
Kraft getreten; am 1.1.2006 ist gemäß § 126 Abs. 1 Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I 100/2005; in 
der Folge: FPG) das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen 
auf Bestimmungen des FrG verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. 
Demnach wäre die Verweisung des § 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechende 
Bestimmung" des FPG zu beziehen, das ist § 50 FPG. Anzumerken ist, dass sich die Regelungsgehalte beider 
Vorschriften (§ 57 FrG und § 50 FPG) nicht in einer Weise unterscheiden, die für den vorliegenden Fall von 
Bedeutung wäre. Die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich - unmittelbar oder mittelbar - auf § 
57 FrG bezieht, lässt sich insoweit auch auf § 50 FPG übertragen. 
 

Die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat 
ist unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder 
für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher 
Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes verbunden wäre (§ 8 Abs 1 AsylG 
iVm § 50 Abs. 1 FPG) bzw. dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 
33 Z 1 der GFK iVm § 50 Abs. 2 FPG und § 8 Abs 1 AsylG), es sei denn es bestehe eine inländische 
Fluchtalternative. 
 

Zur Auslegung des § 8 AsylG iVm § 50 FPG 2005 ist die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu § 37 
Fremdengesetz, BGBl. Nr. 838/1992 und § 57 Fremdengesetz, BGBl I Nr. 126/2002 BGBL, heranzuziehen. 
Danach erfordert die Feststellung nach dieser Bestimmung das Vorliegen einer konkreten, den Berufungswerber 
betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder (infolge nicht ausreichenden 
Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. Bedrohung. Ereignisse, die 
bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, welche ihnen noch einen 
aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen (vgl. 
VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122). Die Anforderungen an die 
Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage des Asyls bestehen 
(VwGH 08.06.2000, Zl. 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher nicht 
geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, die 
ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122, VwGH 25.01.2001, Zl. 
2001/20/0011). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 26.06.1997, Zl. 
95/21/0294, VwGH 25.01.2001, Zl. 2000/20/0438, VwGH 30.05.2001, Zl. 97/21/0560). Herrscht in einem Staat 
eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird - auch ohne einer 
bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten Gefahr einer Verletzung 
der durch Art. 3 MRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in 
diesen Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 MRK 
widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine 
Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen; 
vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr 
ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427, VwGH 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028). Im Übrigen 
ist auch im Rahmen des § 8 AsylG zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende Bescheinigungsmittel 
untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung im Sinne des § 57 Abs. 1 
oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
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Bei der Entscheidungsfindung ist insgesamt die Rechtsprechung des EGMR zur Auslegung der EMRK, auch 
unter dem Aspekt eines durch die EMRK zu garantierenden einheitlichen europäischen Rechtsschutzsystems als 
relevanter Vergleichsmaßstab zu beachten. Dabei kann bei der Prüfung von außerhalb staatlicher 
Verantwortlichkeit liegender Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des Antragsstellers eine 
Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, glaubhaft gemacht sind 
(vgl EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom und Henao v. The 
Netherlands, Unzulässigkeitsentscheidung vom 24.06.2003, Beschwerde Nr. 13669/03). 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, 
durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder nicht effektiv verhinderbaren Bedrohung der relevanten 
Rechtsgüter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des 
Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 
26.6.1997, Zl. 95/18/1293, 17.7.1997, Zl. 97/18/0336). So auch der EGMR in stRsp, welcher anführt, dass es 
trotz allfälliger Schwierigkeiten für den Antragsteller "Beweise" zu beschaffen, es dennoch ihm obliegt - so weit 
als möglich - Informationen vorzulegen, die der Behörde eine Bewertung der von ihm behaupteten Gefahr im 
Falle einer Abschiebung ermöglicht ( zB EGMR Said gg. die Niederlande, 5.7.2005). 
 

6.2. In der Türkeierfolgen weder grobe, massenhafte Menschenrechtsverletzungen unsanktioniert, noch ist nach 
den seitens der Erstbehörde getroffenen Feststellungen von einer völligen behördlichen Willkür auszugehen ist, 
weshalb auch kein "real Risk" (dazu jüngst VwGH vom 31.03.2005, Zl. 2002/20/0582) einer unmenschlichen 
Behandlung festzustellen ist. 
 

Daher ist es auch dem Beschwerdeführer, einem jungen Mann von nunmehr 26 Jahren, zuzumuten, in die Türkei 
zurückzukehren, ohne dass ein reales Risiko einer Verletzung von Art 3 EMRK bestünde. Besondere Umstände 
(zB schwere Krankheit, entsprechend der Judikatur des EGMR), die ausnahmsweise gegen eine Rückkehr 
sprechen würden, sind im vorliegenden Verfahren nicht hervorgekommen. Ebenso wenig ist ersichtlich, dass 
dem Beschwerdeführer im Fall seiner Abschiebung in die Türkei dort die notdürftigste Lebensgrundlage fehlt. Er 
spricht neben Kurdisch, jedenfalls die Sprache der Majoritätsbevölkerung Türkisch. Aus der Reise des BF nach 
Österreich ist ersichtlich, dass er mobil und in der Lage ist, auch in einer für ihn fremden Umgebung sein Leben 
zu meistern. Außerdem absolvierte der BF vor seiner Ausreise die Grund- und Hauptschule sowie zwei Jahre in 
einer AHS. Laut Mitteilung des Zollamts Linz ging der BF in Österreich einer illegalen Beschäftigung nach, 
weshalb er als auch als arbeitsfähig anzusehen ist. Dies wird auch durch das eigene Vorbringen des BF bestätigt, 
wonach er bereits vor seiner Ausreise aus der Türkei - zumindest gelegentlich - auf Baustellen arbeitete. 
Ansonsten wurde sein Lebensunterhalt von seinem Vater finanziert. Von seinem Vater erhielt der BF 
insbesondere auch die monetären Mittel zur Ausreise in der Höhe vom $ 4.000,--. Nicht zuletzt ist in diesem 
Zusammenhang darauf zu verweisen, dass der BF nach allgemeiner Lebenserfahrung bei einer Rückkehr auch 
wieder mit der Unterstützung seines Vaters rechnen könnte. Es wurden keine Gründe vorgebracht, weshalb dies 
nicht auch nach seiner Rückkehr in die Türkei möglich sein sollte. 
 

Zudem lebt außer seinem Vater, jedenfalls auch noch die Mutter des BF in der Türkei und ist sohin ein soziales 
Netz gegeben. Insbesondere ist somit nach allgemeiner Lebenserfahrung auch eine Wohnmöglichkeit vorhanden. 
Wie bereits vor seiner Ausreise könnte der BF - zumindest vorübergehend - im elterlichen Haus Unterkunft 
finden. Zu beachten ist weiters, dass von Seiten der in Österreich lebenden Verwandten des BF (etwa seinem 
Onkel bzw. seiner Cousine) auch finanzielle Transaktionen oder die Übermittlung von Warensendungen (zB. 
Lebensmittel) von Österreich aus in die Türkei möglich sind. 
 

Aus den getroffenen Länderfeststellungen ergibt sich auch, dass die Grundversorgung der Bevölkerung in der 
Türkei sehr wohl gesichert ist. Der Beschwerdeführer ist nach allgemeiner Lebenserfahrung arbeitsfähig und ist 
daher davon auszugehen, dass er ohne jedes substantiierte Vorbringen nicht als im Sinne der EMRK gefährdet 
anzusehen ist. Ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 8 Abs. 1 AsylG liegt somit nicht 
vor. 
 

Der Asylgerichtshof verkennt dabei nicht, dass sich die wirtschaftliche Situation in der Türkei schlechter 
darstellt als in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union bzw in Österreich, aus den Berichten geht aber 
keinesfalls hervor, dass sie dergestalt wäre, dass das existentielle Überleben gefährdet wäre. 
 

In Bezug auf die Verpflichtung der Ableistung des Militärdienstes ergibt sich aus den getroffenen 
Länderfeststellungen, dass für Personen, welche den Wehrdienst unentschuldigt nicht abgeleistet haben, die 
Möglichkeit besteht, dass diese im Falle einer Rückkehr in die Türkei mit einem Verfahren nach Art. 63 des 
türkischen Militärstrafrechts zu rechnen haben, und ihnen in diesem Verfahren eine dort genannte 
Gefängnisstrafe drohen könnte. Es ist daher möglich, dass er im Falle einer Rückkehr in die Türkei mit einem 
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Verfahren vor einem türkischen Militärgericht nach Art. 63 des türkischen Militärstrafrechts zu rechnen hat, und 
ihn in diesem Verfahren eine Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis zu drei Jahren drohen könnte. Nachdem der 
Beschwerdeführer seine Haftstrafe abgebüßt hat, wird er seinen Wehrdienst ableisten müssen, ein Recht auf 
Wehrdienstverweigerung gibt es nicht. Dies alles ergibt sich aus den getroffenen Länderfeststellungen sowie 
dem Amtswissen. Dass die Haftstrafe in Vollstreckung einer (auch real drohenden) Haft zu einer Verletzung von 
Art. 3 EMRK führt, ist nicht zu erkennen, da sich dies aus den Länderberichten nicht hinreichend ergibt. Der 
Asylgerichtshof verkennt dabei nicht, dass es in der Türkei während der Ableistung des Wehrdienstes zu 
Menschenrechtsverletzungen kommen kann (vgl. etwa EGMR Ulke v Turkey), es ergibt sich jedoch aus den 
getroffenen Länderfeststellungen und dem Amtswissen, dass nur dann ein reales Risiko einer Verletzung von 
Art. 3 EMRK besteht, wenn bestimmte Faktoren in einer Gesamtbetrachtung für eine solche Verletzung 
sprechen. Dies wären eine (gegen die Streitkräfte gerichtet) oppositionelle Tätigkeit - etwa bei einer 
Friedensbewegung -, die öffentliche Vernichtung des Einberufungsbefehls oder eine andere vergleichbare 
Handlung, mehrere strafrechtliche Verfolgungen (soweit der Betreffende in dieser Zeit in der Türkei war) und 
daraus resultierend mehrere Bestrafungen, sich wiederholende und aufeinanderfolgende gleichartige 
Bestrafungen. Derartiges wurde vom Beschwerdeführer nicht dargetan. Insoweit ist dem Auswärtigen Amt zu 
folgen, das kein reales Risiko einer relevanten Menschenrechtsverletzung im Zusammenhang mit der Ableistung 
des Wehrdienstes gegeben ist. Es wird nicht verkannt, dass Personen, welchen aus Sicht des Militärs eine 
oppositionelle Gesinnung vorzuwerfen ist - etwa weil sie bei oppositionellen Gruppen tätig waren oder nicht 
hinreichend türkisch sprechen - durchaus in Gefahr schweben können, unmenschlich und erniedrigend behandelt 
zu werden; eine allgemeine Gefahr - als ein auch den Beschwerdeführer treffendes reales Risiko einer relevanten 
Verletzung der Rechte nach Art. 2 und 3 EMRK unterworfen zu werden - ist aber im gegebenen Fall nicht zu 
sehen. Bei Würdigung sämtlicher Umstände ist sohin ein reales Risiko einer Verletzung der oben genannten 
Rechte während einer wohl drohenden Haft wegen der Wehrdienstverweigerung oder während des Wehrdienstes 
im vorliegenden Fall nicht zu erkennen, das ergibt sich sowohl aus dem Amtswissen und den 
Länderdokumenten, denen der Beschwerdeführer nicht hinreichend entgegengetreten ist. 
 

Ferner ist gemäß den Ausführungen von Dr. XXXX (Qualifikationsprofil liegt zur Einsichtnahme auf) im 
Rechercheergebnis vom 29.1.2009 zum Asylverfahren Zahl: 225.082 zur Strafverfolgungspraxis der türkischen 
Behörden auszuführen, dass dem Rückkehrer dann keine Strafe drohen würde, wenn er die Verzögerung der 
Ableistung des Militärdienstes bzw. der Musterung gut begründen kann. Obwohl im türkischen Militärgesetz § 
63 die Verweigerung des Wehrdienstes mit schwerer Strafe bedroht, wird diese in den meisten Fällen nicht 
verhängt, es sei denn, es liegt ein weiterer qualifizierter Sachverhalt vor. 
 

Letztlich ist festzustellen, dass weder aufgrund der Verpflichtung zur Ableistung des Militärdienstes noch aus 
der den Beschwerdeführer zu erwartenden Bestrafung wegen der bisherigen Weigerung der Ableistung des 
Militärdienstes ein im Lichte des § 8 AsylG bzw. § 50 FPG beachtlicher Sachverhalt mit der maßgeblichen 
Wahrscheinlichkeit erwartet. 
 

Aufgrund der getroffenen Ausführungen ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer nicht vernünftiger 
Weise (VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380) damit rechnen muss, in dessen Herkunftsstaat mit einer über die bloße 
Möglichkeit (z.B. VwGH vom 19.12.1995, Zl. 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998. Zl. 98/01/0262) 
hinausgehenden maßgeblichen Wahrscheinlichkeit einer aktuellen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194) Gefahr 
im Sinne des § 8 AsylG ausgesetzt wäre, weshalb die Gewährung von subsidiären Schutz ausscheidet. 
 

Somit war auch die Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des Bescheides des Bundesasylamtes abzuweisen. 
 

In diesem Sinne war insgesamt spruchgemäß zu entscheiden. 
 

7. Gemäß § 41 Abs 7 AsylG 2005 kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, wenn der Sachverhalt aus der 
Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen 
zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. Im Übrigen gilt § 67 d AVG. Es ergibt 
sich aus § 23 AsylGHG, dass die dort als Rechtsfolge vorgesehene sinngemäße Anwendung des AVG 1991 
unter dem Vorbehalt anderer Regelungsinhalte des AsylG 2005 steht. Derartige ausdrückliche andere 
Regelungen für das Verfahren vor dem Asylgerichtshof sind, in den in der Erläuterung laut AB 371 XXIII.GP 
genannten §§ 20, 22 und 41 AsylG 2005 enthalten, wohl aber auch in den §§ 42, 61 und 62 AsylG 2005. Es 
ergibt sich aus § 23 AsylGHG somit die Anwendung von Verfahrensbestimmungen für den Asylgerichtshof in 
allen anhängigen Verfahren einschließlich der gemäß den Übergangsbestimmungen des AsylG 2005 nach den 
Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führenden Verfahren, ohne dass es dafür einer Nennung dieser 
Bestimmungen (auch) im § 75 Abs. 1 AsylG 2005 bedürfte. § 41 Abs. 7 ist daher im gegenständlichen Verfahren 
anwendbar. 
 

Der Sachverhalt ist zusammengefasst, wie dargestellt, aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde 
sowie der Beweisaufnahme vom 06.08.2009 - welche den Parteien des Verfahrens schriftlich zur Kenntnis 
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gebracht wurde (zur Zulässigkeit dieser Vorgangsweise siehe Erkenntnis des VwGH vom 17.10.2006, Zahl: 
2005/20/0459-5, ebenso Beschluss des VwGH vom 20.6.2008, Zahl 2008/01/0286-6) und ihnen eine Frist zur 
Stellungnahme eingeräumt wurde als geklärt anzusehen (entspricht der bisherigen Judikatur zu § 67d AVG). 
 

Es ergab sich sohin auch kein Hinweis auf die Notwendigkeit, den maßgeblichen Sachverhalt mit dem 
Beschwerdeführer zu erörtern (vgl. VwGH 23.01.2003, 2002/20/0533, VwGH 01.04.2004, 2001/20/0291). 
 

Was das Vorbringen des Beschwerdeführers in der Beschwerde, der Beschwerdeergänzung bzw. der 
Stellungnahme betrifft, so findet sich in diesen kein Tatsachenvorbringen, welches zu einem anderen 
Verfahrensausgang führen könnte. Es hat sich daher aus Sicht des Asylgerichtshofes keine Notwendigkeit 
ergeben den als geklärt erscheinenden Sachverhalt mit dem Beschwerdeführer näher zu erörtern. 


